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�I. Kundmachung der Landesregierung vom 9. April 2002 über die Wiederverlautbarung des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes, �LGBl. Nr. 51/2002 

(Landesgesetzblatt herausgegeben und versendet am 30. April 2002)







(1)   Aufgrund des Art. 41 der Tiroler Landesordnung 1989, LGBl. Nr. 61/1988, wird in der Anlage das Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl. Nr. 18/1991, unter Berücksichtigung der durch die Gesetze LGBl. Nr. 20/1994, 11/1995, 10/1996, 3/2001, 18/2001 und 13/2002 erfolgten Änderungen wieder verlautbart.



(2)   Die wieder verlautbarte Rechtsvorschrift ist als „Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 - TJWG 2002“ zu bezeichnen.



(3)   Im Abs. 2 des § 35 werden die Beträge „20.000,-- Schilling“ und „500.000,-- Schilling“ als nicht mehr geltend festgestellt.













































�II.	Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 - TJWG 2002

		(LGBl. Nr. 51/2002 i. d. F. LGBl. Nr. 49/2003)





Allgemeines



I.

Die öffentliche Jugendwohlfahrt wurde in Tirol bisher durch das Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl.Nr. 28/1955, in der Fassung des Gesetzes LGBl.Nr. 32/1967 geregelt. Dieses Gesetz ist als Ausführungsgesetz zum Jugendwohlfahrtsgesetz, BGBl.Nr. 99/1954, ergangen.

Das Jugendwohlfahrtsgesetz von 1954 wurde hinsichtlich seines zweiten Teiles und des § 42 Abs. 2 durch das Kindschaftsrecht-Änderungsgesetz, BGBl.Nr. 162/1989, und hinsichtlich seiner üb�rigen Bestimmungen durch das Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, BGBl.Nr. 161, ersetzt.

Das Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 ist mit 1. Juli 1989 in Kraft getreten. Nach dessen § 42 Abs. 3 hatten die Länder innerhalb ei�nes Jahres die Ausführungsgesetze zu den neuen Grundsatzbestimmungen über die Jugendwohlfahrt zu erlassen.



II.

Die Bestrebungen zur Neuordnung des öffentlichen Jugendwohl�fahrtsrechtes gingen in die Siebzigerjahre zurück. Sie wurden besonders von der Arbeitsgemeinschaft für Sozialhilfe und Ju�gendwohlfahrtspflege in Österreich, Sektion Jugendwohlfahrt, vom Verein der Amtsvormünder Österreichs und vom Berufsverband der österreichischen Diplom-Sozialarbeiter entwickelt und an die Bundesministerien für soziale Verwaltung und für Justiz herangetragen.

Zweck der Reform war die Anpassung des gesamten Jugendwohl�fahrtsrechts an die geänderten gesellschaftlichen Verhältnisse, die geänderten Anschauungen über eine zielgerichtete Sozialarbeit und die in diesen Bereichen neu gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie an die geänderte Rechtslage, insbesondere auf dem Gebiet des Familienrechts, das durch das Bundesgesetz über die Neuordnung der Rechtsstellung des unehelichen Kindes, BGBl.Nr. 342/1970, das Bundesgesetz über die Neuordnung des Kindschaftsrechts, BGBl.Nr. 403/1977, und durch das Kindschaftsrecht-Änderungsgesetz, BGBl.Nr. 162/1989, wesentliche Erneuerungen erfahren hat.

Ein wesentliches Anliegen des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 ist die Stärkung der Familie, der vorrangig die Vermittlung der für das Leben wesentlichen Werte an die Jugend zukommt. Weiters ist unbestritten, dass die elterliche Erziehung das vorzüglichste Mittel der Gesellschaft zur Förderung der Entwicklung der Kinder ist. Kann die Familie ihre Schutz- und Erziehungsfunktion nicht ausreichend oder gar nicht erfüllen, so fällt diese Aufgabe - subsidiär - der Gesellschaft zu. Nun ist es der öffentlichen Ju�gendwohlfahrt geboten, die Familie bei der Erfüllung ihrer Auf�gaben in der Pflege und Erziehung zu beraten und zu unterstüt�zen. Öffentliche Jugendwohlfahrt soll nur insoweit gewährt wer�den, als die Erziehungsberechtigten das Wohl der Minderjährigen nicht gewährleisten.

Weitere wesentliche Anliegen des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 sind die Durchsetzung der gewaltlosen Erziehung, die Beseitigung der Unterscheidung zwischen ehelichen und unehelichen Kindern, die Verstärkung des Dienstleistungscharakters der öffentlichen Jugendwohlfahrt, die verstärkte Heranziehung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt und die Berücksichtigung allgemein anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse und der geänderten Anschauungen über eine zielgerichtete Sozialarbeit.

Als notwendig wurde weiters die Neuordnung des Rechts der Pfle�gekinder und des Rechts der Erziehungsfürsorge angesehen.

Die Neuordnung des Rechts der Pflegekinder war vom Bestreben ge�tragen, die Aufgabenbereiche des Jugendwohlfahrtsträgers und der Gerichte klar voneinander abzugrenzen und auch im Bereich der Pflegeaufsicht die Unterscheidung zwischen unehelichen und ehe�lichen Minderjährigen aufzugeben.

Die Neuordnung des Rechts der Erziehungsfürsorge erwies sich als geboten, weil die Erziehungsmaßnahmen der Erziehungshilfe, der gerichtlichen Erziehungshilfe, der Erziehungsaufsicht und der Fürsorgeerziehung an starre und schwer voneinander abgrenzbare Voraussetzungen geknüpft waren. Im Sinne einer stärkeren Elasti�zität erfolgt künftighin nur mehr eine Einteilung der sogenann�ten „Hilfen zur Erziehung“ in die „Unterstützung der Erziehung“, bei der der Minderjährige in seiner Familie verbleibt und in die „volle Erziehung“, bei der er aus seiner bisherigen Umgebung entfernt wird.

Statistische Untersuchungen haben weiters gezeigt, daß die frei�willigen Erziehungshilfen stetig zugenommen, alle gerichtlich an�geordneten Erziehungsmaßnahmen hingegen laufend abgenommen haben, was einerseits eine Verstärkung der auf freiwilliger Zusammenarbeit beruhenden Gewährung von Erziehunghilfen und anderseits einen Ausbau der sozialen Dienste sowie die verstärkte Heranziehung privater Einrichtungen zur Besorgung von Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt rechtfertigt.

In Ausführung der neuen Grundsätze über die öffentliche Jugend�wohlfahrt bringt das Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl.Nr. 18/1991, gegenüber der bisherigen Rechtslage im wesentlichen folgende Änderungen:



a)	Verankerung des Grundanliegens der Stärkung der Familie, 	�		der gewaltlosen Erziehung und der Subsidiarität der 		�		öffentlichen Jugendwohlfahrt (§ 2 Abs. 1 und 2);

b)	Beachtung des gesellschaftlichen Umfelds des Minderjährigen �		(§ 2 Abs. 4);

c)	Verstärkung der Zusammenarbeit mit den 				�		Erziehungsberechtigten und den Minderjährigen (§ 2 Abs. 5);

d)	Beachtung allgemein anerkannter wissenschaftlicher 		�		Erkenntnisse und darauf aufbauender Methoden bei der 		�		Besorgung der Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt �		(§ 2 Abs. 6);

e)	Erweiterung und Vereinfachung des persönlichen �		Anwendungsbereiches der öffentlichen Jugendwohlfahrt (§ 4);

f)	Verpflichtung des Landes Tirol zur Förderung der Forschung 	�		und zur Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der �		öffentlichen Jugendwohlfahrt (§ 5);

g)	Sicherstellung der fachlichen Qualifikation des in der �öffentlichen Jugendwohlfahrt tätigen Personals (§ 8);

h)	Ausbau der sozialen Dienste (§§ 9 bis 11) und erweiterte 	�	Möglichkeit der Heranziehung von Einrichtungen der freien �Jugendwohlfahrt (§§ 28, 29);

i)	Neuordnung des Rechts der Erziehungsfürsorge (§§ 12 bis 16);

j)	Neuordnung des Rechts der Pflegekinder (§§ 17 bis 24);

k)	Beseitigung unterschiedlicher Regelungen für eheliche und �		uneheliche Kinder;

l)	Einführung von Anhörungsrechten der Kinder �		(§§ 15 Abs. 2, 20 Abs. 5);

m)	Neuordnung der Kostentragungsregelungen (§§ 16 und 23);

n)	Normierung strenger Verschwiegenheitspflichten �		(§§ 7 und 8 Abs. 3).



Im Rahmen der Organisationshoheit des Landesgesetzgebers ist weiters die Einrichtung eines Jugendwohlfahrtsbeirates vorgesehen.

Die bisherige Trennung zwischen Heimen für Pflegekinder und Er�ziehungsheimen wird abgelöst durch gemeinsame Bestimmungen be�züglich der Heime und sonstigen Einrichtungen für Minderjährige, sodass nur mehr zwischen Einrichtungen für Minderjährige und Jugenderholungsheimen (§§ 26 und 27) unterschieden wird.

Die Bestimmungen des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes LGBl.Nr. 28/1955, in der Fassung des Gesetzes LGBl.Nr. 32/1967 (TJWG) über die Definition der Erziehungsberechtigten (§ 5), die Anhö�rung der Schulleitungen (§ 6), die Auskunftspflicht der Träger der Sozialversicherung, der Arbeitgeber des Minderjährigen und der zu seinem Unterhalt gesetzlich verpflichteten Personen (§ 8) sowie die Sonderbestimmungen für die Stadt Innsbruck (§ 34) wurden nicht mehr in das geltende Jugendwohlfahrtsgesetz aufgenommen. Wer zur Erziehung berechtigt ist, ergibt sich aus den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts.

Die Auskunftspflicht der Träger der Sozialversicherung sowie der Arbeitgeber ist nunmehr in den §§ 36 und 37 des Jugendwohl�fahrtsgesetzes 1989 als unmittelbar anzuwendendes Bundesrecht festgelegt.

Mit der Jugendwohlfahrtsgesetz-Novelle 1998, BGBl. Nr. 53/1999, wurde das Jugendwohlfahrtsgesetz 1989, BGBl. Nr. 161, aufgrund einer Entschließung des Nationalrates geändert, um den seit dem In-Kraft-Treten des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 erfolgten Entwicklungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Eine Anpassung des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes an die grundsatzgesetzlichen Vorgaben des Bundes erfolgt mit der Novelle LGBl. Nr. 3/2001.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Änderungen:

a)	die Erfassung und die Überprüfung von Meldungen über die 		�		Vernachlässigung, die Misshandlung oder den sexuellen 		�		Missbrauch von Minderjährigen,

b)	die Ausweitung des Angebotes an Sozialen Diensten durch 	�		niederschwellige Dienste wie Streetwork oder betreute 		�		Notschlafstellen und durch Einrichtungen für Krisen-		�		intervention und Kinderschutz,

c)	die Regelung der Tagesbetreuung.



Weitere Änderungen betreffen

a)	die durch den Grundsatzgesetzgeber angeregte Gewährung 	�		einer Vergütung an Personen, die mit dem betreuten Kind bis 	�		zum dritten Grad verwandt oder verschwägert sind oder 		�		an Vormünder, in deren Pflege und Erziehung sichdas Kind 	�		befindet,

b)	die Aufnahme des Vorsitzenden der Landesschülervertretung in �		den Jugendwohlfahrtsbeirat,

c)	die Erweiterung bzw. Anpassung einzelner Straftatbestände 	�		und

d)	die Anpassung von Zitaten bzw. sonstige legistische 		�		Anpassungen.



Mit der Novelle LGBl. Nr.13/2002 wird die Grundlage dafür geschaffen, dass beratende Dienste der Jugendwohlfahrt über die Volljährigkeit hinaus bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres geleistet werden können. Weiters wird in dieser Novelle die Elternbildung verankert.



Mit den Novellen LGBl. Nr. 10/1996 und Nr. 18/2001 wird der Schlüssel für die Festlegung der Finanzkraft der Gemeinden geändert  (§ 16 Abs. 4).



III.

Das Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz stützt sich kompetenzmäßig auf den Art. 12 Abs. 1 Z. 1, Art. 15 und Art. 17 B-VG.

Nach Art. 12 Abs. 1 Z. 1 B-VG ist Bundessache die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessache die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung in den Angelegenheiten der „Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge“.

Auf Art. 15 B-VG stützen sich jene Bestimmungen, die im soge�nannten grundsatzfreien Raum erlassen wurden, sowie die organi�satorischen Bestimmungen des 9. Abschnittes.

Auf Art. 21 B-VG stützen sich die dienstrechtlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendanwalt.

Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Gesetzes ist im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung des Landes zu vollziehen, soll doch die öffentliche Jugendwohlfahrt eine serviceorientierte Verwal�tung sein, die möglichst unbürokratisch und primär im Wege der Zusammenarbeit zu helfen versucht. Die an das Land Tirol als Träger von Privatrechten gerichteten Bestimmungen (vgl. die §§ 5, 6, 8, 9 Abs. 2, 12 Abs. 4 und 19) haben ihre kompetenzmäßige Grundlage im Art. 17 B-VG.







Hinweis:

Die erläuternden Bemerkungen zum Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl. 18/1991, wurden bezüglich Kindschaftsrecht-Änderungsgesetz 2001 nicht angepasst.

Sofern auf § 176 a hingewiesen wird, darf dazu auf den Kommentar zum Kindschaftsrecht-Änderungsgesetz 2001 des ÖA, Folge  159, verwiesen werden:

„Die (mögliche) Betrauung des Jugendwohlfahrtsträgers ergibt sich im Kindschaftsrecht nunmehr ausschließlich nach §§ 163e Abs. 4 (ex lege), 211 (ex lege), 187 (durch Gerichtsbeschluss) 212 Abs. 2 (Ermächtigung durch den gesetzlichen Vertreter), 215 Abs. 1 („Gefahr in Verzug“, 213, 271 und 272 (jeweils mit Gerichtsbeschluss).

Kommt es daher im Sinne des § 176 zu einem Entzug der Obsorge und ist eine Entscheidung des Gerichtes über die Übertragung noch ausständig, ist der Jugendwohlfahrtsträger gemäß § 211 Vertreter des betroffenen Kindes.“

�1.	Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen



§ 1

Aufgaben

der öffentlichen Jugendwohlfahrt



Die öffentliche Jugendwohlfahrt hat

a)	für die Betreuung der Mütter, der werdenden Mütter und �		ihrer Leibesfrucht von der Empfängnis an sowie der �		Säuglinge und ihrer Eltern zu sorgen und

b)	die Entwicklung Minderjähriger durch Hilfen zur Pflege und �		Erziehung zu fördern und erforderlichenfalls durch �		Erziehungsmaßnahmen zu sichern.



Zu § 1:

Diese Bestimmung beschreibt in der lit. a die Aufgaben der öf�fentlichen Jugendwohlfahrt auf dem Gebiet der Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge und in der lit. b die Aufgaben auf dem Gebiet der Jugendfürsorge. Die Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge wird nun nicht mehr legistisch isoliert betrachtet sondern als Teil der öffentlichen Jugendwohlfahrt behandelt. Die für die Erfüllung der Aufgaben der Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge notwendigen Leistungen ergeben sich vor allem aus dem zweiten Abschnitt (§§ 10 und 11).

Die in der lit. a verwendete Wortfolge der „werdenden Mütter und ihrer Leibesfrucht von der Empfängnis an“ soll vor Augen führen, dass im Rahmen der Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge eine Be�treuung der werdenden Mütter immer unter Bedachtnahme auf die Leibesfrucht als Folge der mit der Empfängnis eintretenden bio�logischen Entwicklung zu erfolgen hat.











§ 2

Grundsätze für die Besorgung der

Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt



(1)	Die öffentliche Jugendwohlfahrt hat die Familie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben der Pflege und Erziehung Minderjähriger zu beraten und zu unterstützen. Die Familie soll befähigt werden, diese Aufgaben unter Beachtung des Grundsatzes der gewaltlosen Erziehung soweit wie möglich selbst wahrzunehmen.



(2)	Bei der Gewährung von Hilfen der öffentlichen Jugendwohl�fahrt ist die grundlegende Bedeutung der Familie für die Entfal�tung des Minderjährigen zu beachten. In Bindungen zur Familie oder zu familienähnlichen Einrichtungen darf nur insoweit eingegriffen werden, als das Wohl des Minderjährigen dies erfordert. Dies ist insbesondere der Fall, wenn zur Durchsetzung von Erziehungszielen Gewalt angewendet oder körperliches oder seelisches Leid zugefügt wird.



(3)	Bei der Gewährung von Hilfen der öffentlichen Jugendwohl�fahrt sind die Entwicklungsmöglichkeiten des Minderjährigen bezüglich seiner Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Weiters ist auf seine Sprachzugehörigkeit und sein Religionsbekenntnis Bedacht zu nehmen. Es ist jeweils die der Persönlichkeit des Minderjährigen und seinen Lebensverhältnissen entsprechende Hilfe zu gewähren.



(4)	Bei der Gewährung von Hilfen der öffentlichen Jugendwohl�fahrt ist auch das gesellschaftliche Umfeld des Minderjährigen einzubeziehen, soweit das Wohl des Minderjährigen dies erfor�dert. Wichtige, dem Wohl des Minderjährigen dienende soziale Bindungen, die seiner persönlichen und sozialen Entfaltung dienen, sind zu erhalten und zu stärken oder erforderlichenfalls zu schaffen.



(5)	Bei der Gewährung von Hilfen der öffentlichen Jugendwohl�fahrt ist die Zusammenarbeit mit den Minderjährigen, den Erziehungsberechtigten und den gesetzlichen Vertretern anzustreben.



(6)	Die Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt sind unter Bedachtnahme auf allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse und darauf aufbauende Methoden zu besorgen.



Zu § 2:

Die Stärkung der Familie ist ein Grundanliegen der Reform des Jugendwohlfahrtsrechtes. Im TJWG fehlt eine Bestimmung über die Familienbezogenheit der Tätigkeit öffentlicher Jugendwohlfahrt. Diesem Mangel wird nunmehr abgeholfen.

Das Wohl des Kindes soll nicht mehr isoliert, sondern im Rahmen der Familie als dessen Bezugsfeld betrachtet werden. Jugendwohl�fahrt soll nämlich, den Bestrebungen des Schrifttums folgend, als integrierte Familienhilfe verstanden werden.

Die im Abs. 1 vorgesehene Beratung und Unterstützung der Familie soll deren Fähigkeit zur Selbsthilfe stärken. Sie erfolgen vor allem durch die im zweiten Abschnitt geregelten sozialen Dienste, die das Land Tirol nach Maßgabe des § 9 Abs. 2 selbst oder über Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt bereitzustellen hat, aber auch durch weitere Leistungen der Jugendwohlfahrt.

Die Beratung wird nicht nur rechtlicher, sondern auch psycholo�gischer, psychiatrischer, sozialarbeiterischer und medizinischer Art sein. Sie besteht nach dem derzeitigen Stand der Sozialarbeit in einer Analyse angeschnittener Probleme, in der Unterrichtung der Betroffenen über die zur Verfügung stehenden Lösungsmöglichkei�ten und in der Unterstützung und Hilfe zur Verwirklichung der getroffenen Entscheidungen einschließlich der Festigung einer notwendigen Verhaltensänderung (vgl. Strotzka, Methoden der Fa�milienberatung, ÖHV 2/1979).

Auch aus diesem Grund sieht dieses Gesetz die fachliche Ausrich�tung des Personals (§ 8) und im Abs. 6 die Berücksichtigung all�gemein anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse und darauf aufbauender Methoden in den für die Jugendwohlfahrt einschlägi�gen Bereichen vor.

Die Bestimmung des Abs. 1 entspricht auch der im Art. 9 Abs. 1 der Tiroler Landesordnung 1989 enthaltenen Verpflichtung des Landes Tirol, die Eltern bei der Erfüllung ihrer Pflicht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen und das Recht der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder zu achten.

Der Abs. 1 nimmt in seinem zweiten Satz auch Bezug auf den Grundsatz der gewaltlosen Erziehung. Dieser wurde mit dem Kind�schaftsrecht-Änderungsgesetz im § 146 a ABGB festgelegt. Er ver�bietet den Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern die An�wendung von Gewalt und die Zufügung körperlichen oder seelischen Leids zur Durchsetzung ihrer Anordnungen. Aus dem Ausschussbe�richt zu dieser Bestimmung geht hervor, dass nicht jedes Unmutge�fühl auf eine erzieherische Maßnahme (etwa Weigerung der Eltern, dem Kind alles zu kaufen, was es möchte, oder das für bestimmte Zeit ausgesprochene Verbot, pädagogisch nicht erforderliche Fernsehsendungen anzusehen) unter den Begriff seelisches Leid fallen wird.

Die Gewährung von Hilfen der öffentlichen Jugendwohlfahrt hängt davon ab, dass die Erziehungsberechtigten das Wohl des Minderjäh�rigen nicht gewährleisten. Ob die Erziehungsberechtigten dabei ein Verschulden trifft oder nicht, ist nicht von Bedeutung. Es genügt die objektive Nichtgewährleistung des Wohles. Das Ausmaß der Hilfe wird sich nach dem Ausmaß der Nichtgewährung des Wohles richten.

Auch die Bestimmung des Abs. 2 trägt dem Grundanliegen der Re�form, die Familie zu stärken, Rechnung. Die öffentliche Jugend�wohlfahrt darf in Bindungen zur Familie oder zu einer famili�enähnlichen Einrichtung nur dann und nur in dem Ausmaß eingrei�fen, als dies zum Wohle des Minderjährigen notwendig ist. Fami�lienähnliche Einrichtungen sind etwa die echte Wohngemeinschaft oder die sozialpädagogische Wohngemeinschaft. Der dritte Satz gibt demonstrativ eine Richtlinie für die Zulässigkeit eines Eingriffes, der in den hier angeführten Fällen zweifellos gebo�ten sein wird.

Nach Abs. 4 wird zu prüfen sein, welche Kontakte der Minderjährige unterhält (welche Freunde er hat, bei welchen Organisationen bzw. Vereinen er sich aufhält, etwa Pfadfinder, Fußballklubs) und ob diese Kontakte seinem Wohle schaden oder nützen. Von dieser Bestandsaufnahme wird dann das weitere Vorgehen im Sinne des zweiten Satzes des Abs. 4 abhängen.

Bereits nach der früheren Rechtslage war im Bereich der Erzie�hungsfürsorge eine Zunahme der freiwilligen Zusammenarbeit zwi�schen Erziehungsberechtigen und Jugendwohlfahrt in Form eines Anstieges der freiwilligen Erziehungshilfe gegenüber einer ständigen Abnahme aller gerichtlich angeordneten Erziehungsmaßnahmen festzustellen. Diese Entwicklung rechtfertigt vor allem unter dem Gesichtspunkt einer „serviceorientierten“ Verwaltung die im Abs. 5 verankerte Verpflichtung der Organe der öffentlichen Ju�gendwohlfahrt, generell bei der Gewährung von Hilfen der öffent�lichen Jugendwohlfahrt die Zusammenarbeit mit den Erziehungsbe�rechtigten und dem Minderjährigen anzustreben. Dabei bedeutet Zusammenarbeit, auch den Vorstellungen der Erziehungsberechtig�ten bzw. des Minderjährigen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen.

Nach Abs. 6 ist es vor allem Aufgabe der Forschung, jene wissenschaftlichen Erkenntnisse und darauf aufbauenden Methoden zu liefern, auf die sich die öffentliche Jugendwohlfahrt bei der Besorgung ihrer Aufgaben stützen kann. Die Forschung soll daher, wie im § 5 Abs. 1 vorgesehen, entsprechend gefördert werden. Das Wort „allgemein“ soll ausdrücken, dass bloß vereinzelt gebliebene Lehrmeinungen nicht zu berücksichtigen sind.





§ 3

Jugendwohlfahrtsträger



Träger der öffentlichen Jugendwohlfahrt ist das Land Tirol.



Zu § 3:

Diese Bestimmung stellt klar, daß das Land Tirol zur Besorgung jener Aufgaben berufen ist, die in anderen Rechtsvorschriften, etwa im ABGB, insbesondere in seinen §§ 176 a (siehe Hinweis S 8) , 211 bis 215 a, dem Jugendwohlfahrtsträger zugewiesen werden. Die zur Besorgung dieser Aufgaben zuständige Organisationseinheit des Landes ergibt sich aus § 31 Abs. 4.





§ 4

Persönlicher Anwendungsbereich



(1)	Hilfen der öffentlichen Jugendwohlfahrt sind allen Personen zu gewähren, die ihren Aufenthalt in Tirol haben, österreichischen Staatsbürgern und Staatenlosen jedenfalls, wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol haben. Österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt sind Staatsangehörige anderer Vertragsparteien des EWR-Abkommens, die sich im Rahmen der Freizügigkeit der Arbeitnehmer oder der Niederlassungsfreiheit nach diesem Abkommen in Tirol aufhalten, sowie deren Familienangehörige.



(2)	Hilfen der öffentlichen Jugendwohlfahrt können auf Verlangen des Betreffenden auch nach Erreichen der Volljährigkeit, längstens jedoch bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres fortgesetzt werden, wenn dies zur Sicherung des Erfolges der bisher gewährten Hilfen erforderlich ist. Soziale Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt nach § 11 Abs. 1 lit. b, sofern sie nicht stationärer Art sind, und nach § 11 Abs. 2 lit. b und c können bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt werden.



Zu § 4:

Der Abs. 1 erweitert gegenüber der bisherigen Rechtslage (vgl. § 1 des TJWG) den persönlichen Anwendungsbereich. Hinsichtlich je�ner Personen, die ihren Aufenthalt in Tirol haben, gilt das Territorialitätsprinzip, hinsichtlich der österreichischen Staatsbürger und der Staatenlosen das Personalitätsprinzip, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol haben. So sind Hilfen der öffentlichen Jugendwohlfahrt zu gewähren, wenn sich etwa eine Person fremder Staatsangehörigkeit auf einer Reise in Tirol befindet und der Hilfe bedarf. Umgekehrt darf einem österreichischen Staatsangehörigen oder Staatenlosen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol hat, sich aber außerhalb des Bundeslandes aufhält, die erforderliche Hilfe ebenfalls nicht verweigert werden. Hat diese Person aber ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland, vielleicht sogar in einem weit entfernten Land, so reicht die personelle Anknüpfung nicht aus, da der Jugendwohlfahrtsträger seine Tätigkeit im allgemeinen nur im Bundesland entfalten kann. Für die Auslegung des Begriffes „gewöhnlicher Aufenthalt“ ist der § 66 Abs. 1 JN heranzuziehen: danach bestimmt sich der Aufenthalt einer Person ausschließlich nach tatsächlichen Umständen; er hängt weder von der Erlaubtheit, noch von der Freiwilligkeit des Aufenthaltes ab. Bei der Beurteilung, ob ein Aufenthalt vorliegt, sind seine Dauer und seine Beständigkeit sowie andere Umstände persönlicher oder beruflicher Art zu berücksichtigen, die dauerhafte Beziehungen zwischen einer Person und ihrem Aufenthalt anzeigen.

Nach Art. 4 des EWR-Abkommens, der grundsätzlich  jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verbietet, ist es erforderlich, EWR-Bürger den österreichischen Staatsbürgern gleichzustellen und ihnen damit jedenfalls die gleichen Hilfen nach dem Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz zu gewähren wie österreichischen Staatsbürgern, wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Tirol haben. Die Gleichstellung erfolgt aber nur hinsichtlich jenes Personenkreises, auf den sich das Recht auf Freizügigkeit der Arbeitnehmer bzw. der Niederlassungsfreiheit nach dem EWR-Abkommen bezieht. Es sind dies die Arbeitnehmer, die selbständig Erwerbstätigen sowie deren Familienangehörige.

Der Abs. 1 regelt im Gegensatz zur bisher geltenden Rechtslage nicht nur den persönlichen Anwendungsbereich bezüglich der Minderjährigen, sondern aller Personen, die Hilfen nach diesem Gesetz in Anspruch nehmen können und nimmt nicht mehr Bezug auf minderjährige Volksdeutsche, die ohnedies zwischenzeitlich die Volljährigkeit erreicht haben.

Wie sich bereits aus § 1 ersehen lässt, ist Anknüpfungspunkt für die Gewährung von Hilfen nach diesem Gesetz immer die Bezugnahme auf die Leibesfrucht vor der Geburt bzw. den Säugling oder Minderjährigen nach der Geburt. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit sind die Hilfen normalerweise einzustellen, was wiederum in Einzelfällen ihren Erfolg gefährden könnte. Der Abs. 2 eröffnet daher die Möglichkeit ihrer Fortsetzung über diesen Zeitpunkt hinaus, vorausgesetzt, dass der mittlerweile Volljährige dies wünscht.





§ 5

Forschung, Planung, Öffentlichkeitsarbeit



(1)	Das Land Tirol hat die Forschung auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt zu fördern.



(2)	Das Land Tirol hat bei seiner Planung im Bereich der öffentlichen Jugendwohlfahrt die gesellschaftlichen Entwicklungen sowie die Ergebnisse der Forschung auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt zu berücksichtigen.



(3)	Das Land Tirol hat durch Öffentlichkeitsarbeit das Verständnis für die Anliegen der Jugendwohlfahrt in der Gesellschaft zu stärken.



(4)	Das Land Tirol hat bei der Besorgung der Aufgaben nach den Abs. 1 bis 3 die Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Ländern anzustreben.



Zu § 5:

Wie in anderen Bereichen des modernen Staatswesens ist es auch im Bereich der Jugendwohlfahrt geboten, längerfristige Konzepte zu erstellen, um die Aufgaben gleichmäßig, zielgerichtet und wirksam erfüllen zu können. Die dafür erforderlichen Mittel sind die Planung und die Forschung. Die Verwaltungslehre versteht unter Planung die systematische Erarbeitung von Zielen und die gedankliche Vorwegnahme solcher Handlungsabfolgen, die eine bestmögliche Verwirklichung der Ziele erwarten lassen (vgl. Brünner, Aufgaben der Verwaltung in: Grundriss der Verwaltungslehre, 136). Im bisher geltenden Jugendwohlfahrtsrecht sind für die Planung und die Forschung keine Ansätze vorhanden. Mit den in den Abs. 1 und 2 enthaltenen Regelungen soll diese Lücke geschlossen werden. Für die Planung wird dem Land Tirol aufgetragen, die gesellschaftlichen Strömungen und Entwicklungen sowie die Ergebnisse der Forschung auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt zu berücksichtigen. Dabei umfasst das Gebiet der Jugendwohlfahrt etwa die Bereiche der Sozialpädagogik, der Sozialpsychologie, aber auch andere Bereiche der Jugend- und Familienarbeit.

Das Gesetz verpflichtet außerdem das Land Tirol zur Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit, um der Gesellschaft die Jugendwohlfahrt näherzubringen.

Die im Abs. 4 vorgesehene Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Ländern soll die koordinierte Vorgangsweise auf dem Gebiete der Forschung, Planung und Öffentlichkeitsarbeit sicherstellen.







§ 6

Stationäre Einrichtungen

des Landes Tirol



Das Land Tirol hat für die Errichtung und den Betrieb der zur Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt erforderlichen stationären Einrichtungen zu sorgen, soweit diese Einrichtungen nicht von anderen errichtet und betrieben werden.



Zu § 6:

Stationäre Einrichtungen sind nicht nur Heime für Kinder und Jugendliche, sondern beispielsweise auch Heime für schwangere Frauen, für Mütter mit Kindern oder Wohngemeinschaften. Die Verpflichtung des Landes Tirol, stationäre Einrichtungen zu errichten und zu betreiben, besteht jedoch nur subsidiär, das heißt, nur insoweit, als solche Einrichtungen nicht von anderen (etwa im Rahmen der freien Jugendwohlfahrt) errichtet und betrieben werden.



Der Betrieb einer Einrichtung umfasst auch deren fachliche Aufsicht.



Einrichtungen, die zur Übernahme von Minderjährigen in Pflege und Erziehung bestimmt sind , bedürfen nach § 26 Abs. 1 der Bewilligung der Landesregierung.

Die bereitgestellten Einrichtungen werden in ihrer pädagogischen Zielrichtung und organisatorischen Ausstattung so beschaffen sein müssen, dass sie von der Gesellschaft auch angenommen werden.



Die Kindergärten und Horte fallen keinesfalls unter die Vorsorgepflicht des Landes nach § 6. Deren Errichtung und Betrieb sind im Tiroler Kindergarten- und Hortgesetz geregelt.





§ 6a

Kinder- und Jugendanwalt



(1)	Die Landesregierung hat nach Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung und nach Anhören des Jugendwohlfahrtsbeirates (§ 30) eine Person, die über die hiefür erforderliche persönliche Eignung und über besondere Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt oder der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verfügt, für die Dauer von fünf Jahren zum Kinder- und Jugendanwalt zu bestellen. Der Kinder- und Jugendanwalt darf während seiner Amtsdauer keine andere Tätigkeit in der öffentlichen oder freien Jugendwohlfahrt ausüben. Er hat auch nach dem Ablauf seiner Amtsdauer die Geschäfte bis zur Bestellung des neuen Kinder- und Jugendanwaltes weiterzuführen. Die Wiederbestellung ist zulässig.



(2)	Der Kinder- und Jugendanwalt hat seinen Sitz in Innsbruck. Er kann außerhalb der Landeshauptstadt Sprechtage abhalten, soweit dies zur Besorgung seiner Aufgaben zweckmäßig ist.



(3)	Die Landesregierung hat die für die Besorgung der Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes erforderlichen Sach- und Geldmittel sowie die aus dem Stellenplan sich ergebende Anzahl von Landesbediensteten zur Verfügung zu stellen. Die Landesregierung hat den Kinder- und Jugendanwalt bei der Auswahl dieser Landesbediensteten anzuhören.



(4)	Das Amt des Kinder- und Jugendanwaltes endet vorzeitig durch Tod, Amtsverzicht oder Widerruf der Bestellung. Der Amtsverzicht ist gegenüber der Landesregierung schriftlich zu erklären. Er wird mit dem Einlangen der Verzichtserklärung unwiderruflich und, sofern in der Verzichtserklärung nicht ein späterer Zeitpunkt für das Wirksamwerden angegeben ist, wirksam. Die Landesregierung hat die Bestellung zum Kinder- und Jugendanwalt nach Anhören des Jugendwohlfahrtsbeirates zu widerrufen, wenn in der Person des Kinder- und Jugendanwaltes Umstände eintreten, die ihn für dieses Amt nicht mehr geeignet erscheinen lassen, oder wenn er seine Aufgaben gröblich vernachlässigt. Endet das Amt des Kinder- und Jugendanwaltes vorzeitig, so hat die Landesregierung unverzüglich einen neuen Kinder- und Jugendanwalt zu bestellen.



(5)	Der Kinder- und Jugendanwalt und die bei ihm verwendeten Bediensteten sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer Person besteht.



(6)	Die Inanspruchnahme der Dienste des Kinder- und Jugendanwaltes ist kostenlos. Sie können auch anonym in Anspruch genommen werden.



(7)	Alle mit den Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt oder mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen betrauten Organe, mit Ausnahme jener des Bundes, die stationären Einrichtungen nach § 26 und die nach § 29 anerkannten Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt haben den Kinder- und Jugendanwalt bei der Besorgung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.



(8)	Mit dem Kinder- und Jugendanwalt ist, sofern er im Zeitpunkt seiner Bestellung nicht bereits in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol steht, ein auf die Amtsdauer befristetes privatrechtliches Dienstverhältnis nach den auf Landesvertragsbedienstete anzuwendenden Vorschriften abzuschließen. Das Dienstverhältnis eines Bediensteten, der in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol steht, wird durch seine Bestellung zum Kinder- und Jugendanwalt nicht berührt, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist. Wird ein Bediensteter, der in einem befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol steht, zum Kinder- und Jugendanwalt bestellt, so wird der Lauf dieser Frist für die Dauer seines Amtes gehemmt. Wird ein in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol stehender Bediensteter zum Kinder- und Jugendanwalt bestellt, so darf das Dienstverhältnis während seiner Amtsdauer nur im Falle eines Widerrufes der Bestellung gekündigt werden.



(9)	Der Kinder- und Jugendanwalt hat im Bereich der Jugendwohlfahrt:

		a)	Minderjährige, Erziehungsberechtigte und gesetzliche �			Vertreter in allen Angelegenheiten, die die Stellung 	�			der Minderjährigen und die Aufgaben der �			Erziehungsberechtigten betreffen, zu beraten,

		b)	bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinander-	�			setzungen zwischen Erziehungsberechtigten und 	�			Minderjährigen über deren Pflege und Erziehung zu �			helfen,

		c)	bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinander-	�			setzungen zwischen Erziehungsberechtigten oder 	�			Minderjährigen einerseits und den zur Vollziehung 	�			dieses Gesetzes berufenen Behörden und 			�			Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt 		�			andererseits zu vermitteln,

		d)	junge Menschen bis zur Vollendung des 21. 		�			Lebensjahres bei der Bewältigung ihrer Probleme in 	�			der persönlichen und sozialen Entfaltung zu beraten.



(10)	Der Kinder- und Jugendanwalt hat weiters

		a)	unter Bedachtnahme auf ähnliche Tätigkeiten anderer �			Einrichtungen des Landes Maßnahmen zur Ver-	�			besserung der Lebensbedingungen für Kinder und 	�			Jugendliche anzuregen und auf diesbezügliche 		�			Missstände hinzuweisen,

		b)	Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen des Landes, �			die Interessen von Kindern und Jugendlichen 		�			berühren können, mit zu begutachten,

		c)	der Landesregierung jährlich einen Tätigkeitsbericht �			vorzulegen, der an den Landtag weiterzuleiten ist.



(11)	(Landesverfassungsbestimmung) Der Kinder- und Jugendanwalt ist bei der Besorgung seiner Aufgaben nach den Abs. 9 und 10 an keine Weisungen gebunden. Gegenüber den beim Kinder- und Jugendanwalt verwendeten Bediensteten ist hinsichtlich der Besorgung der Aufgaben nach den Abs. 9 und 10 ausschließlich der Kinder- und Jugendanwalt weisungsberechtigt.



(12)	Der Kinder- und Jugendanwalt hat für den Fall seiner Verhinderung einen bei ihm verwendeten Bediensteten mit seiner Vertretung zu betrauen.



Zu § 6a:

Die Einrichtung eines Kinder- und Jugendanwaltes wäre zwar nach �§ 10 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 161, der unter der Überschrift „Kinder- und Jugendanwalt“ lediglich bestimmt, die Jugendwohlfahrtsträger sind berufen,

1. Minderjährige, Erziehungsberechtigte und gesetzliche Vertreter in allen Angelegenheiten  zu beraten, die die Stellung des Minderjährigen und die Aufgaben des Erziehungsberechtigten betreffen, und

2. bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen über die Pflege und Erziehung zu helfen, nicht zwingend vorgeschrieben. Andererseits wird damit aber einer Empfehlung des Tiroler Jugendwohlfahrtsbeirates und der Forderung namhafter Wissenschaftler Rechnung getragen. Auch in den anderen Bundesländern bestehen bereits Kinder- und Jugendanwälte. Der Kinder- und Jugendanwalt soll von der Landesregierung für die Dauer von jeweils fünf Jahren bestellt werden und in einem Dienstverhältnis zum Land stehen. Dadurch steht der Kinder- und Jugendanwalt in einer gewissen Abhängigkeit zur Landesregierung. Damit er aber trotzdem frei und wirksam agieren kann, soll er weisungsfrei gestellt sein. Diesem Zweck dient auch das an ihn gerichtete Verbot, während seiner Amtsdauer eine andere Tätigkeit in der öffentlichen oder freien Jugendwohlfahrt auszuüben. Bezüglich des Kinder- und Jugendanwaltes wird im Wesentlichen noch dessen Verschwiegenheitspflicht sowie die Verpflichtung zur Unterstützung des Kinder- und Jugendanwaltes und zur Auskunftserteilung an ihn geregelt. Weiters wird der Aufgabenbereich des Kinder- und Jugendanwaltes festgelegt, der weit über den im Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 festgelegten Aufgabenbereich hinausgeht. Nicht vorgesehen ist, was auch kompetenzrechtlich problematisch wäre, den Kinder- und Jugendanwalt als gesetzlichen Vertreter der Kinder und Jugendlichen einzurichten.

Die Abs. 1 bis 4 enthalten die notwendigen organisatorischen Regelungen für den Kinder- und Jugendanwalt.

Der Kinder- und Jugendanwalt muss über die für die Ausübung  seiner Tätigkeit erforderliche persönliche Eignung und über besondere Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt oder der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verfügen. Der Abschluss bestimmter Ausbildungen oder bestimmter Universitätsstudien ist somit kein Bestellungserfordernis. Das Verbot der Ausübung einer anderen Tätigkeit in der öffentlichen oder freien Jugendwohlfahrt soll für eine größere Distanz des Kinder- und Jugendanwaltes zu den Einrichtungen der öffentlichen und der freien Jugendwohlfahrt sorgen und den Aufbau eines Naheverhältnisses zu diesen hintanhalten, um, zusammen mit der Weisungsfreiheit, dessen Unabhängigkeit und Kritikfähigkeit auch gegenüber den mit der Vollziehung des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes befassten Behörden zu gewährleisten.

Die nach Abs. 3 vorgesehene nötige personelle und finanzielle Ausstattung der Geschäftsstelle des Kinder- und Jugendanwaltes ergibt sich aus dem vom Landtag jährlich zu beschließenden Landesvoranschlag bzw. Stellenplan.

Abs. 5 verpflichtet den Kinder- und Jugendanwalt und die bei ihm verwendeten Bediensteten zur Verschwiegenheit. Der Umfang der Verschwiegenheitspflicht entspricht jenem nach § 7 Abs. 1. Allerdings besteht sie im Unterschied zu § 7 Abs. 1 zweiter Satz auch gegenüber den für die Vollziehung des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes zuständigen Organen.

Nach Abs. 8 wird davon ausgegangen, dass die Aufgaben des Kinder- und Jugendanwaltes nicht nebenberuflich besorgt werden können, sodass mit ihm ein Dienstverhältnis zum Land zu begründen sein wird, sofern ein solches nicht schon besteht.

Abs. 9 legt die vom Kinder- und Jugendanwalt zu besorgenden Aufgaben fest. Dabei führen die lit. a und b die im § 10 Z. 1 und 2 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 vorgegebenen Aufgabenbereiche aus, während Abs. 10 lit a bis c  darüber hinausgehend dem Kinder- und Jugendanwalt weitere Aufgaben zur Besorgung zuweist.

Andere Einrichtungen des Landes im Sinne des Abs. 10 lit. a sind etwa die Abteilungen JUFF und Jugendwohlfahrt des Amtes der Landesregierung oder die Bezirkshauptmannschaften.

Die in Abs. 10. lit b verwendete Formulierung „mit zu begutachten“ bringt zum Ausdruck, dass der Kinder- und Jugendanwalt nicht die einzige Einrichtung ist, die Gesetz- und Verordnungsentwürfe des Landes, die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren können, begutachtet.

Dem Kinder- und Jugendanwalt bleibt es unbenommen, seine Anliegen auch in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Nach Art. 20 Abs. 1 B-VG wäre der Kinder- und Jugendanwalt als Verwaltungsorgan weisungsgebunden. Die Stellung des Kinder- und Jugendanwaltes auch gegenüber den mit der Vollziehung des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes befassten Behörden lässt seine Weisungsfreistellung als geboten erscheinen. Dies hat durch Landesverfassungsbestimmung zu erfolgen.

Abs. 12 sieht vor, dass der Kinder- und Jugendanwalt für den Fall seiner Verhinderung selbst für seine Vertretung zu sorgen hat, wobei sein Vertreter aus dem Kreis der bei ihm verwendeten Bediensteten zu bestimmen ist.





§ 7

Verschwiegenheitspflicht



(1)	Die in der Jugendwohlfahrt tätigen Personen sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus dieser Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse einer Person besteht. Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht gegenüber den für die Vollziehung dieses Gesetzes zuständigen Organen einschließlich des Kinder- und Jugendanwaltes und der bei ihm verwendeten Bediensteten.



(2)	Durch die Bestimmung des Abs. 1 werden weitergehende Verschwiegenheitspflichten auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften nicht berührt.



Zu § 7:

Diese Bestimmung regelt die Verschwiegenheitspflicht aller Personen, die mit Aufgaben der Jugendwohlfahrt befasst sind. Sie erfasst daher nicht nur die entsprechenden Organwalter der Behörden, sondern auch die in den Einrichtungen der freien Jugend�wohlfahrt tätigen Personen.

Nach Abs. 2 sollen die in anderen Gesetzen allenfalls vorgesehenen strengeren Verschwiegenheitspflichten aufrecht bleiben. Eine solche strengere Vorschrift ist auch die Bestimmung des § 8 Abs. 3 zweiter Satz.





§ 7a

Meldungen über den Verdacht

der Vernachlässigung, der Misshandlung

oder des sexuellen Missbrauchs





(1)	Die Bezirksverwaltungsbehörde hat jede Meldung über den Verdacht der Vernachlässigung, der Misshandlung oder des sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen, die nach § 37 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 161, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 53/1999 oder aufgrund berufsrechtlicher Ermächtigungen oder Verpflichtungen erfolgt ist, zu überprüfen und, wenn nach der Überprüfung zumindest der Verdacht weiterhin besteht, folgende Daten zum Zweck der Abwehr von Gefährdungen des Kindeswohles personenbezogen zu verarbeiten:

	a)	hinsichtlich des betroffenen Minderjährigen den 	�			Namen, das Geschlecht, das Geburtsdatum, die 	�			Anschrift, die Art der Gefährdung, die Herkunft und 	�			das Datum der Meldung;

		b)	hinsichtlich der meldenden Person (Einrichtung) den 	�			Namen (die Bezeichnung), die Anschrift und den Beruf.



(2)	Die Daten nach Abs. 1 lit. a und b dürfen nur

a)	an andere Jugendwohlfahrtsbehörden zur Abwehr 	�			der Gefährdung des Wohles eines bestimmt 		�			bezeichneten Kindes oder

		b)	an die Landesregierung zum Zweck der Erstellung 	�			von Konzepten und Statistiken in 				�			Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt übermittelt werden.



3)	Für die Übermittlung der Daten nach Abs. 1 lit. a und b im Rahmen des Abs. 2 lit. a kann ein Informationsverbundsystem im Sinne des § 50 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, eingerichtet werden, dessen Auftraggeber die Bezirksverwaltungsbehörden sind. Die Landesregierung darf zum Zweck der Übermittlung nach Abs. 2 lit. b direkt auf die Daten des Informationsverbundsystems zugreifen. Bis zur Einrichtung eines Informationsverbundsystems erfolgt die Übermittlung von Daten nach Abs. 2 lit. a im Wege der Landesregierung.



(4)	Die Daten nach Abs. 1 lit. a und b sind periodisch wiederkehrend auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und im Falle ihrer Unrichtigkeit sofort, im Übrigen spätestens mit dem Erreichen der Volljährigkeit des betroffenen Minderjährigen, von Amts wegen zu löschen.



(5)	Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Landesregierung haben organisatiorische Vorkehrungen zu treffen, die den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000 garantieren. Als Vorkehrungen sind insbesondere vorzusehen:

	a)	die Eintragung von Daten nur nach dem 			�			Vieraugenprinzip,

	b)	der Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff,

	c)	die Protokollierung der Zugriffe auf die Daten und

		d)	die Verschlüsselung der Daten bei deren Übermittlung 	�			in öffenlichen Netzen.



Zu § 7a:

Auf Grund einer Neuregelung im Ärztegesetz sind Ärzte verpflichtet, den Verdacht der Misshandlung, des Quälens, der Vernachlässigung oder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen dem jeweils zuständigen Jugendwohlfahrtsträger zu melden. Weiters werden im § 37 Abs. 2 und 3 des Jugendwohlfahrtsgesetzes in der Fassung der Jugendwohlfahrtsgesetz-Novelle 1998, BGBl.Nr. 53/1999, auch Durchbrechungen der Verschwiegenheitspflicht anderer medizinischer oder nichtmedizinischer Gesundheitsberufe und damit einhergehend entsprechende Meldepflichten bzw. Berechtigungen zu Mitteilungen an den Jugendwohlfahrtsträger festgelegt.

Die Kenntnis dieser Meldungen ist für die vor Ort tätigen Bediensteten der Jugendwohlfahrtsbehörden unerlässlich, um entsprechende Hilfe für die betroffenen Minderjährigen und deren Familien anbieten zu können. Für die Einleitung der erforderlichen Erhebungen und Hilfsmaßnahmen ist unverzüglich Sorge zu tragen.

§ 7a bestimmt nun, an wen diese Meldungen zu erfolgen haben, sowie die weitere Vorgangsweise der Bezirksverwaltungsbehörde nach Einlangen einer Meldung. Damit zusammenhängend enthält § 7a eine Reihe von aus Gründen des Datenschutzes notwendigen Regelungen.





§ 8

Fachliche Ausrichtung des Personals



(1)	Die mit der Besorgung von Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt betrauten Personen müssen dem jeweiligen Aufgabenbereich entsprechend fachlich ausgebildet und geeignet sein. Die Heranziehung sonstiger geeigneter Kräfte ist zulässig, sofern Art und Umfang der Tätigkeit keine Fachausbildung erfordern.



(2)	Das Land Tirol hat für die Fortbildung der mit der Besorgung von Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt betrauten Personen unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Ergebnisse der Forschung zu sorgen.



(3)	Das Land Tirol hat den mit der Besorgung von Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt betrauten Personen Gelegenheit zur Aussprache über ihre Tätigkeit mit einer Person zu geben, die über entsprechende Erfahrungen auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt verfügt und für solche Aussprachen besonders geschult ist. Diese Person ist gegenüber jedermann zur Verschwiegenheit über den Inhalt solcher Aussprachen verpflichtet.



Zu § 8:

Im § 2 Abs. 6 wurde als Grundsatz festgelegt, dass die Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt unter Bedachtnahme auf allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse und darauf aufbauende Methoden zu besorgen sind. Diesem Grundsatz kann jedoch nur entsprochen werden, wenn das in der öffentlichen Jugendwohlfahrt tätige Personal seiner Aufgabenstellung entsprechend geschult und von seiner Persönlichkeit her auch geeignet ist.

Wegen der Vielzahl der einzelnen Aufgabenbereiche der öffentlichen Jugendwohlfahrt, die jeweils eine spezifische fachliche Qualifikation erfordern, wird im § 8 auf eine Detailregelung, wie sie im § 3 des TJWG für das Fürsorgepersonal enthalten war, verzichtet. Die allgemeine Regelung des Abs. 1 garantiert jedoch in ausreichendem Maße, dass das Land Tirol auf den Bezirkshauptmannschaften bzw. im Amt der Landesregierung nur solche Personen mit Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt betraut, die über eine entsprechende fachliche Ausbildung verfügen.

Soweit zur Besorgung von Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt herangezogen werden, wird im Rahmen des Anerkennungsverfahrens nach § 29 zu prüfen sein, ob die Einrichtung bedarfsgerecht über entsprechend ausgebildetes und geeignetes Personal verfügt.

Die fortschreitende gesellschaftliche Entwicklung sowie die stets zu neuen Erkenntnissen führende Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiete der Jugendwohlfahrt erfordern auch die laufende Fortbildung des mit Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt betrauten Personals. Für die Fortbildung hat das Land Tirol zu sorgen. Fortbildungsveranstaltungen sind etwa fachspezifische Tagungen oder Seminare, gleichgültig, ob sie vom Land Tirol selbst organisiert werden oder von Bediensteten des Landes beschickt werden.

Der Abs. 3 regelt die sogenannte „Supervision“. Man versteht darunter regelmäßige Einzelaussprachen, die der Anhörung und der Beratung der mit Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt be�trauten Personen durch eine in der Arbeit auf dem Gebiet der Ju�gendwohlfahrt erfahrene Person dienen. Der Berater ist zur abso�luten Verschwiegenheit über den Inhalt der Aussprachen verpflichtet. Die ausdrückliche gesetzliche Regelung der Supervi�sion stellt klar, dass es sich um eine zur Besorgung der Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt notwendige und daher in die Personalvorsorge einzubeziehende Tätigkeit handelt.

Eine ähnliche Regelung der Supervision findet sich bereits im §7 a des Bewährungshilfegesetzes, dem die Bestimmung des Abs. 3 nachgebildet wurde.



Novelle LGBl. 3/2001 (zu § 8 Abs.1):

So wie bisher soll grundsätzlich die Besorgung der Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt durch geeignetes Personal erfolgen, das auch über eine entsprechende Fachausbildung verfügt. In jenen Bereichen aber, die eine entsprechende Fachausbildung des Personals nicht erfordern, soll die Heranziehung geeigneter sonstiger Personen, wie etwa einer Haushälterin in einer sozialpädagogischen Wohngemeinschaft, möglich sein.



2.	Abschnitt

Soziale Dienste



Sowohl in diesem als auch im nachfolgenden dritten Abschnitt liegt der Kernbereich der Neuordnung des Jugendwohlfahrtsrechtes. Wegen der positiven Erwartungshaltung, die sich an eine serviceorientierte Verwaltung knüpft, und der Notwendigkeit partnerschaftlichen Zusammenwirkens zwischen dem Jugendwohl�fahrtsträger und den von ihm betreuten Personen, befinden sich die Bestimmungen über die sozialen Dienste am Beginn des Leistungskataloges der Jugendwohlfahrt.

Die Bemühungen um eine serviceorientierte Verwaltung setzten in Österreich etwa ab dem Jahre 1970 ein. Serviceorientierte Verwaltung ist heute ein allgemein anerkannter Wert. Mit ihm verbindet sich das Verlangen nach technisch fehlerfreier, unkompli�zierter, schneller und bequemer Erledigung der an die Verwaltung herangetragenen Anliegen (Kneucker, Öffentliche Verwaltung als Dienstleisung, in: Ermacora, Winkler u.a., Allgmeines Verwal�tungsrecht, 513 f.).

Auch im Bereich der Jugendwohlfahrt ist es nötig, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und dem Verständnis der öffentlichen Jugendwohlfahrt als moderner Servicestelle mit umfassendem Leistungsangebot, die immer dort zum Eingreifen bereit ist, wo ihre Hilfe benötigt wird, zu entsprechen.

Soziale Dienste sind in Tirol bereits im Bereich der Sozialhilfe vorgesehen.

Die Landesregierung kann durch Richtlinien bestimmen, für welche sozialen Dienste ein Entgelt zu entrichten ist. Derzeit gibt es keine derartigen Richtlinien.





§ 9

Allgemeine Bestimmungen



(1)	Die sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt sind Hilfen zur Deckung gleichartiger Bedürfnisse von werdenden Eltern, Minderjährigen und deren Erziehungsberechtigten. Sie dienen der Entwicklung der Minderjährigen und der Förderung der Familien.



(2)	Das Land Tirol hat die erforderlichen sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt unter Bedachtnahme auf den allgemeinen Bedarf, die Bevölkerungsstruktur und die Erreichbarkeit innerhalb einer zumutbaren Entfernung für den Bereich eines politischen Bezirkes oder mehrerer politischer Bezirke bereitzustellen. Die sozialen Dienste nach § 11 Abs. 1 lit. b Z. 1 und lit. c Z. 1 sind für den Bereich jedes politischen Bezirkes bereitzustellen.



(3)	Bei der Besorgung der Aufgaben der sozialen Dienste der öf�fentlichen Jugendwohlfahrt ist die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der außerschulischen Jugenderziehung und sonstigen Einrichtungen zur Betreuung und Förderung Minderjähriger anzustreben.



(4)	Die Inanspruchnahme der sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt ist unentgeltlich, soweit im Abs. 5 nichts anderes bestimmt ist.





(5)	Die Inanspruchnahme sozialer Dienste, die mit besonders hohen Kosten verbunden sind, kann von der Entrichtung eines Entgeltes durch denjenigen, der einen solchen Dienst in Anspruch nimmt, oder durch den für diesen nach dem bürgerlichen Recht Unterhaltspflichten abhängig gemacht werden. Bei der Festsetzung des Entgeltes sind die persönlichen und wirschaftlichen Verhältnisse des zur Entrichtung des Entgeltes Verpflichteten angemessen zu berücksichtigen.



(6)	Die Landesregierung hat durch Richtlinien zu bestimmen, für welche sozialen Dienste ein Entgelt zu entrichten ist.





Zu § 9:

Der Abs. 1 definiert die sozialen Dienste und bezeichnet ihren Zweck. Der Personenkreis, dem die sozialen Dienste anzubieten sind, deckt sich im wesentlichen mit den im § 1 genannten Personen. Die sozialen Dienste sollen der Deckung gleichartiger Bedürfnisse von werdenden Eltern, Minderjährigen und deren Erzie�hungsberechtigten dienen. Von gleichartigen Bedürfnissen wird man nur dann sprechen können, wenn sie zumindest einer größeren Gruppe von Personen der hier in Rede stehenden Personenkreise eigen sind. Die sozialen Dienste sind jedenfalls nicht bloß zur Deckung singulär auftretender Bedürfnisse bestimmt.

Die Bestimmung, dass die sozialen Dienste der Entwicklung des Minderjährigen und der Förderung der Familie dienen, unterstreicht außerdem den engen Zusammenhang zwischen Familie und Jugendwohlfahrt.

Nach Abs. 2 ist es Aufgabe des Landes Tirol, die erforderlichen sozialen Dienste bereitzustellen. Das Land kann sich dabei der Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt bedienen.

Einzurichten sind jene sozialen Dienste, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt notwendig sind. Es wird vor allem auch Aufgabe der Forschung sein, entsprechende Entscheidungsgrundlagen hinsichtlich dieser Krite�rien auszuarbeiten.

Unbeschadet der verfassungsrechtlichen Zuordnung der im Abs. 3 erwähnten außerschulischen Jugenderziehung besteht zwischen die�ser und den Bereichen der öffentlichen Jugendwohlfahrt ein Nahe�verhältnis, aus dem sich Berührungen ergeben können. Es liegt zweifellos im Interesse des Wohles der Kinder, diese Bereiche nicht streng voneinander abzugrenzen, sondern im Gegenteil für Zusammenarbeit zu sorgen. Dasselbe gilt auch für die anderen Einrichtungen zur Betreuung und Förderung Minderjähriger (Sportvereine, Jugendklubs, etc.). Die Zusammenarbeit liegt auch im Interesse der Verwaltungsökonomie.





§ 10

Aufgabenbereiche



Die sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt haben

a)	Erziehungsberechtigte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben der�		Pflege und Erziehung Minderjähriger im Säuglings- und �		Kleinkindalter sowie werdende Eltern zu unterstützen 	�		(Eltern- und Säuglingsbereich);

b)	Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Probleme 	�		in der persönlichen und sozialen Entfaltung zu 		�		unterstützen (Kinder- und Jugendbereich);

c)	Familien bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, für das Wohl der �		Minderjährigen zu sorgen, zu unterstützen 				�		(Familienbereich).



Zu § 10:

Diese Bestimmung nennt die einzelnen Zielgruppen, denen die sozialen Dienste zukommen, und regelt allgemein die Aufgabenbereiche der sozialen Dienste. Es sind dies nach der lit. a die Erziehungsberechtigten bezüglich Pflege und Erziehung von Minderjährigen im Säuglings- und Kleinkindalter sowie die werdenden Eltern.

Die Notwendigkeit der Unterstützung dieser Zielgruppe durch ein reichhaltiges Angebot an Beratungsdiensten ergibt sich daraus, dass Erziehungsberechtigte mit Säuglingen und Kleinkindern sowie werdende Eltern in dieser Phase des Lebens oft mit Problemen konfrontiert sind, auf die sie überhaupt nicht oder nur unzurei�chend vorbereitet sind. Ein guter Beratungsdienst hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Unsicherheiten bei den Problemlösungen zu vermeiden.

Nach der lit. b sind es Kinder und Jugendliche, die es bei der Bewältigung ihrer meist altersmäßig bedingten Probleme in der persönlichen und sozialen Entfaltung zu unterstützen gilt. Bei dieser Zielgruppe ist die Förderung der persönlichen und sozia�len Entwicklung sowie die Hilfestellung bei Auftreten von Pubertätsproblemen vorrangig.

Schließlich soll nach lit. c die Familie als „Grundzelle von Volk und Staat“ in ihrer Aufgabe, für das Wohl der Minderjährigen zu sorgen, mit sämtlichen, diese Aufgabenstellung fördernden Hilfen unterstützt und damit bereits prophylaktisch dafür ge�sorgt werden, dass in späteren Jahren Hilfen zur Erziehung, welcher Art auch immer, nicht mehr nötig werden.





§ 11

Arten der Hilfen



(1)	Die sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt haben zur Erfüllung der im § 10 genannten Aufgaben jedenfalls folgende Hilfen anzubieten:

a)	im Eltern- und Säuglingsbereich:

		1.	Beratung in der Familienplanung;

		2.	Beratung von Erziehungsberechtigten mit Säuglingen 	�			und Kleinkindern sowie von werdenden Eltern;

		3.	Vermittlung der Unterbringung von Schwangeren 						sowie von Müttern mit Säuglingen und Kleinkindern.

b)	im Kinder- und Jugendbereich:

		1.	Beratung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere �			bei Meinungsverschiedenheiten und Auseinander-	�			setzungen mit Erziehungsberechtigten über Pflege und �			Erziehung;

		2.	Hilfen im Bereich der Freizeitgestaltung;

		3.	Betreuung von Kindern und Jugendlichen durch 	�			niederschwellige Dienste, wie etwa Streetwork oder 	�			betreuteNotschlafstellen;

		4.	Einrichtungen für Krisenintervention und Kinderschutz.

c)	im Familienbereich:

	1.	Beratung von Erziehungsberechtigten, insbesondere 	�	zur Förderung der gewaltlosen Erziehung, sowie bei 	�	Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen �          mit Minderjährigen über deren Pflege und Erziehung;

		2.	Anleitung bei der Führung des Haushaltes.



(2)	Die sozialen Dienste der öffentlichen Jugendwohlfahrt haben weiters zur Erfüllung der im § 10 genannten Aufgaben 

	a)	Bildung für werdende Eltern, Eltern und Erziehungs-	�			berechtigte zur Vorbeugung vor Entwicklungs-		�			störungen, Erziehungsschwierigkeiten und physischer, 	�			psychischer und sexueller Gewalt, sowie zur Stärkung 	�			der Fähigkeit zur Pflege und Erziehung,

	b) 	therapeutische Hilfen, psychologische Beratung und 		�			Betreuung und

	c) 	soziale Begleitung 

	anzubieten.



Zu § 11:

Der § 11 führt, gegliedert nach den im § 10 erwähnten Zielgruppen, demonstrativ jene Hilfen an, die das Land Tirol jedenfalls anzubieten hat. Es bleibt dem Land Tirol unbenommen, darüber hinaus für weitere Hilfen zu sorgen, allenfalls könnte sich aus § 9 Abs. 2 auch die Notwendigkeit dazu ergeben.

Der Abs. 1 lit. a sieht für den Eltern- und Säuglingsbereich die Beratung in der Familienplanung, die Beratung von Erziehungsberechtigten mit Säuglingen und Kleinkindern sowie von werdenden Eltern und die Vermittlung der Unterbringung von Schwangeren, von Müttern mit Säuglingen und Kleinkindern vor. Schon jetzt bestehen für diesen Bereich Hilfsangebote wie die Familien- und Schwangerenberatung, Elternschulungen, die Mutterberatungsstel�len, kinder- und jugendpsychologische und sozialpädagogische Beratungsstellen. Diese Angebote sollen aufrechterhalten werden. Neu ist lediglich die Verpflichtung des Landes Tirol zur Vermittlung der Unterbringung von Schwangeren sowie von Müttern mit Säuglingen oder Kleinkindern. Die Notwendigkeit zur Vermittlung durch die öffentliche Jugendwohlfahrt ist vor allem dann gegeben, wenn diese Personen nicht selbst dazu in der Lage sind.

Novelle LGBl. 3/2001 (§ 11 Abs.1 lit.a Z.3):

Mit der erfolgten Änderung wird die bisherige Einschränkung der Möglichkeiten zur Unterbringung der hier genannten Personen auf Familien, Tagesmütter oder stationäre Einrichtungen beseitigt. 

Novelle LGBl. 3/2001 (§ 11 Abs.1 lit.b Z. 3 und 4)

Diese Bestimmung erweitert das Angebot an sozialen  Diensten im Kinder- und Jugendbereich um sogenannte niederschwellige Angebote wie Streetwork oder betreute Notschlafstellen (Z. 3) sowie um Einrichtungen für Krisenintervention und Kinderschutz (Z. 4).

Streetwork arbeitet als aufsuchende Sozialarbeit zielgruppen- und szenenorientiert mit

auffälligen Jugendlichen und Jugendgruppen, deren Aktivitäten sie mit der Gesellschaft in Konflikt bringen,

Angehörigen von jugendlichen Subkulturen, die auf Grund ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Nationalität oder durch die Wahl ihrer Treffpunkte ausgegrenzt sind,

Jugendlichen, die ihre Identität über erhöhte Gewaltbereitschaft - wie Radikalismus in jegliche Richtung - definieren,

Jugendlichen, die von bestehenden sozialen Betreuungsrastern nicht oder nicht mehr erreicht werden.

Streetwork ist durch die Grundsätze der Freiwilligkeit, der Parteilichkeit für die Jugendlichen und der Anonymität sowie der geschlechtersensiblen Wahrnehmung gekennzeichnet. Sensibilität, Akzeptanz sowie Verlässlichkeit und regelmäßige Präsenz in der betreuten Gruppe sind erforderlich, um tragfähige Beziehungen aufzubauen.

Betreute Notschlafstellen sollen vor allem jenen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, die in keiner Institution integriert werden können, weil sie auf Grund ihrer Biographie und Persönlichkeitsentwicklung nicht die Fähigkeit haben, sich in soziale Strukturen einzufügen und mit bestehenden Angeboten der Jugendwohlfahrt vorerst auch nicht erreicht werden können. Sie meiden die für ihr Alter geeigneten Sozialeinrichtungen, da diese mit Regeln verbunden sind, die sie nicht einhalten können oder wollen, leben auf der Straße, nehmen unter Umständen Drogen oder gehören dem Prostituiertenmilieu an. Qualifiziertes Personal soll den genannten Betroffenen die Möglichkeit zur Deckung ihrer Individualbedürfnisse geben. Betreute Notschlafstellen sollen für die Betroffenen als Übergangseinrichtungen dienen, die sowohl Grundversorgung (Ernährung, Hygiene, Schlafmöglichkeit) und unverbindliche Gesprächsangebote, aber auch Hilfe bei der Erarbeitung von Zielen und Begleitung auf dem Weg der Krisenbewältigung und Konfliktlösung bieten.

Die Aufzählung von Einrichtungen für Krisenintervention und Kinderschutz in der Z. 4 soll die Bedeutung dieser bereits bestehenden Einrichtungen hervorheben.



Die in Abs. 1 lit b Z. 2 erwähnten Hilfen bedeuten nicht, dass die öffentliche Jugendwohlfahrt selbst Freizeitaktivitäten zu setzen hat, sondern dass sie die Kinder und Jugendlichen zu Einrichtungen der außerschulischen Jugenderziehung oder zu Sportvereinen, Jugendklubs, Ferieninitiativen etc. vermittelt und ihnen Anregungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung gibt. Nach der Z. 1 der lit. c ist es Aufgabe des Landes Tirol, für das ge�samte Land ein Netz von Beratungsstellen zu schaffen, die von den Erziehungsberechtigten in Fragen der Pflege und Erziehung in Anspruch genommen werden können. Hauptaugenmerk ist dabei wiederum auf die gewaltlose Erziehung als Grundanliegen der Reform zu legen.

Die in der Z. 2 der lit. c vorgesehene Anleitung bei der Führung des Haushaltes ist jedenfalls dann als Hilfe geboten, wenn die mangelnde Haushaltsführung etwa Ursache für eine Disharmonie zwischen den Erziehungsberechtigten selbst oder zwischen Erziehungsberechtigten und den Minderjährigen ist. Eine geordnete Haushaltsführung ermöglicht meist, eine verbesserte Erziehungsarbeit in der Familie leisten zu können.





Novelle LGBl. 3/2001 (§ 11 Abs. 1 lit c Z.1)

Die Formulierung „Förderung der gewaltlosen Erziehung“ entspricht dem Ziel der Serviceorientierung der Jugendwohlfahrt besser als die bisher verwendete Diktion.



Der Abs. 2 zählt jene Hilfen auf, die allen Zielgruppen anzubie�ten sind. Es sind dies therapeutische Hilfen, psychologische Beratung und Betreuung und soziale Begleitung. Schon seit Jahren ist zu beobachten, dass immer mehr Eltern eine psychologische Beratung in Anspruch nehmen, die sich mit Verhaltensauffälligkei�ten, Erziehungsschwierigkeiten, Leistungsproblemen und Entwicklungsstörungen auseinandersetzt.

Diese Fakten sind zu analysieren, hinsichtlich ihrer Veränderungsmöglichkeiten zu beurteilen und Vorschläge für Maßnahmen zu deren Behebung zu erstellen. Die wichtigste Maßnahme zur Behebung solcher Störungen ist die Therapie bzw. die soziale Begleitung. Je nach Art der Störung ergeben sich unterschiedliche The�rapieanwendungen (Gesprächs-, Verhaltens-, Spiel-, Familientherapie). Diese Therapien können sich unter Umständen über Monate erstrecken. Dies muss jedoch in Kauf genommen werden, weil diese Therapien ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Dienste sind, ohne die unter Umständen der gewünschte Erfolg nicht ein�treten würde.

Das soziale Angebot muss also, um tatsächlich wirksam zu sein, aus der Abklärung des Sachverhaltes (Diagnose), einer Fallanalyse und den sich daraus ergebenden Hilfsmaßnahmen (z.B. Therapien) bestehen.





�3.	Abschnitt

Hilfen zur Erziehung



Auch die Hilfen zur Erziehung gehören wie die sozialen Dienste zu den Leistungen der Jugendwohlfahrt. Sie erfahren gegenüber der bisher geltenden Rechtslage eine grundlegende Neuordnung.

Wurde bisher zwischen der Erziehungshilfe, der gerichtlichen Erziehungshilfe, der Erziehungsaufsicht und der Fürsorgeerziehung unterschieden, so erfolgt jetzt nur mehr die Einteilung in die „Unterstützung der Erziehung“ und die „volle Erziehung“.

Unterstützung der Erziehung umfasst insbesondere die Beratung der Erziehungsberechtigten und der Minderjährigen im Sinne moderner Sozialarbeit, die gezielte Hilfe zur Stärkung der Erziehungska�pazität der Familie und die Förderung der Entwicklung der Minderjährigen. Der Unterschied zwischen der Unterstützung der Er�ziehung und der vollen Erziehung besteht darin, dass bei letzte�rer der Minderjährige nicht in seiner bisherigen Umgebung ver�bleibt: er erfährt Pflege und Erziehung in einer fremden Familie (Pflegefamilie), in einer familienähnlichen Einrichtung, in einem Heim, in einer sonstigen Einrichtung oder durch nicht ortsfeste Formen der Pädagogik.

Die Erfahrungen aus den letzten Jahren haben auch gezeigt, dass die auf freiwilliger Basis beruhende Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Träger der öffentlichen Jugendwohlfahrt mehr und mehr zugenommen hat. Dieser Entwicklung trägt die rechtliche Neuordnung der Erziehungsfürsorge Rechnung. Konnte bisher nur die Erziehungshilfe zwischen den Erziehungsbe�rechtigten und der Bezirksverwaltungsbehörde vereinbart werden (die übrigen Erziehungsmaßnahmen bedurften der gerichtlichen Anordnung), so können jetzt sowohl hinsichtlich der Unterstützung der Erziehung als auch der vollen Erziehung Vereinbarungen zwi�schen dem Jugendwohlfahrtsträger und den Erziehungsberechtigten abgeschlossen werden. Kommt eine Vereinbarung zustande, so erübrigt sich die Anrufung des Gerichtes. Sollten jedoch die erforderlichen Maßnahmen gegen den Willen der Erziehungsberechtigten getroffen werden müssen, dann bedarf es nach wie vor der ge�richtlichen Anordnung. Nur bei Gefahr im Verzug kann der Jugend�wohlfahrtsträger die erforderlichen Maßnahmen vorläufig (mit Wirksamkeit bis zur gerichtlichen Entscheidung) selbst treffen.





§ 12

Allgemeine Bestimmungen



(1) 	Hilfen zur Erziehung sind jene Maßnahmen, die im Einzelfall zum Wohl eines Minderjährigen erforderlich sind, wenn seine Pflege und Erziehung durch die Erziehungsberechtigten nicht ausreichend gewährleistet sind.



(2 )	Hilfen zur Erziehung sind die Unterstützung der Erziehung und die volle Erziehung. Sie können als freiwillige Hilfen oder als Hilfen gegen den Willen der Erziehungsberechtigten gewährt werden.



(3) 	Bei der Gewährung von Hilfen zur Erziehung ist jeweils die gelindeste, noch zum Ziele führende Maßnahme zu treffen.



(4) 	Die Gewährung der Hilfen zur Erziehung obliegt dem Land Tirol.





Zu § 12:

Der Abs. 1 definiert die Hilfen zur Erziehung.

Der Abs. 2 zählt die Arten der Hilfen zur Erziehung auf. Es sind dies, wie eingangs zum dritten Abschnitt bereits ausgeführt wurde, die Unterstützung der Erziehung und die volle Erziehung. Bei der Unterstützung der Erziehung verbleibt der Minderjährige in seiner gewohnten Umgebung (Familie), bei der vollen Erziehung wird er aus dieser entfernt und anderweitig untergebracht.

Auch legt der Abs. 2 fest, dass beide Arten der Hilfen zur Erzie�hung freiwillig, das heißt in Form einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Land Tirol und den Erziehungsberechtigten, oder - auf Grund einer gerichtlichen Anordnung - auch gegen den Willen der Erziehungsberechtigten gewährt werden können.

Die Bestimmung des Abs. 3 ist in Zusammenschau mit jener des Abs. 1 zu sehen. So wie nach § 176 b ABGB das Gericht bei seinen Verfügungen nicht schrankenlos in die Rechte der Erziehungsberechtigten eingreifen darf, sondern sich am Wohl des Kindes zu orientieren hat, darf auch die öffentliche Jugendwohlfahrt nicht schrankenlos zur Erreichung ihrer Ziele in Bindungen zur Familie oder zu einer familienähnlichen Einrichtung eingreifen und Maßnahmen setzen. Auch hier müssen sich die Eingriffe und Maßnahmen immer am Wohl des Kindes im Einzelfall orientieren und dürfen nicht unverhältnismäßig sein. Dieses Verhältnismäßigkeitsgebot entspricht dem im Art. 7 Abs. 5 zweiter Satz der Tiroler Landes�ordnung 1989 festgelegten Grundsatz des staatlichen Handelns.

Nach Abs. 4 obliegt die Durchführung der Hilfen zur Erziehung - seien sie vereinbart oder vom Gericht angeordnet - dem Land Ti�rol.





§ 13

Unterstützung der Erziehung



(1)	Die Unterstützung der Erziehung hat die sachgemäße und verantwortungsbewusste Erziehung eines Minderjährigen durch die Erziehungenberechtigten zu fördern. Sie umfasst insbesondere



a)		die Beratung der Erziehungsberechtigten und des 	�			Minderjährigen,

b)		die Förderung der Erziehungskraft der Familie, 		�			insbesondere zur Förderung der gewaltlosen 		�			Erziehung,

c)		die Förderung der Entwicklung des Minderjährigen.



(2)	Die Unterstützung der Erziehung ist einem Minderjährigen auch nach Beendigung der vollen Erziehung zu gewähren.



(3)	Zur Durchführung von Maßnahmen der Unterstützung der Erziehung sind vorrangig die Einrichtungen zur Besorgung der Aufgaben der sozialen Dienste nach dem 2. Abschnitt heranzuziehen.



Zu § 13:

Die Unterstützung der Erziehung belässt den Minderjährigen in seiner Umgebung. Sie ist daher gegenüber der vollen Erziehung die gelindere Erziehungsmaßnahme (vgl. § 12 Abs. 3) und somit dieser vorzuziehen. Soweit dies zielführend ist, wird man daher zunächst versuchen, den Minderjährigen, selbst unter erschwerten Bedingungen, in seiner Herkunftsfamilie zu belassen, statt ihn in volle Erziehung zu geben. Das Ziel der Unterstützung der Er�ziehung besteht in der Förderung einer sachgemäßen und verantwortungsbewußten Erziehung des Minderjährigen. Zur Sicherung dieser Zielsetzung bedarf es der Erziehungsberatung durch Psy�chologen, Pädagogen, Sozialarbeiter und sonstige Fachleute. Bei den Hilfen zur Förderung der Erziehungskraft der Familie ist besonders auch auf die Durchsetzung der gewaltlosen Erziehung zu achten. Die Unterstützung der Erziehung kann also vielfältige Leistungen beinhalten, die von der Arbeit mit Familien oder mit einzelnen Familienmitgliedern, von der Gruppenarbeit mit Erziehungsberechtigten oder Minderjährigen bis hin zur therapeutischen Begleitung reichen. Die im Grundsatzgesetz besonders angeführte „Betreuung des Minderjährigen in Gruppen“ ist als eine Maßnahme der Förderung der Entwicklung des Minderjährigen anzu�sehen.

Novelle LGBl. 3/2001 (zu § 13 Abs. 1 lit. b):

Die Formulierung „Förderung der gewaltlosen Erziehung“ entspricht besser dem Ziel der Serviceorientierung der Jugendwohlfahrt als die bisher verwendete Diktion.



Wichtig erscheint auch in bestimmten Fällen eine helfende Überwachung der sachgemäßen und verantwortungsbewussten Erziehung als weitere Maßnahme der Unterstützung der Erziehung, so unpopulär sie vor allem im Bereiche der freiwillig vereinbarten Hilfen auch sein mag. Die helfende Überwachung setzt jedoch die Koope�rationsbereitschaft des betroffenen Minderjährigen und seiner Erziehungsberechtigten voraus.

Der Abs. 2 normiert, dass die Unterstützung der Erziehung einem Minderjährigen auch dann zu gewähren ist, wenn er aus der vollen Erziehung entlassen wurde. Dies hat sich in der Praxis als notwendig und zweckmäßig erwiesen, da jeder Minderjährige durch Veränderungen in seinen Lebensbedingungen und Umfeldbeziehungen verunsichert oder zumindest beeinträchtigt wird und in dieser Situation einer Hilfestellung bedarf. Außerdem sollen dadurch auch die im Rahmen einer vollen Erziehung erzielten Ergebnisse nach deren Beendigung nachhaltig gesichert werden.

Die Regelung des Abs. 3 entspricht einem Gebot der Zweckmäßig�keit, vorrangig das Angebot vorhandener sozialer Dienste auszuschöpfen. Die sozialen Dienste bestehen zwar im wesentlichen aus Beratungs- und Hilfsangeboten allgemeiner Art, sie lassen sich aber auch, abgestimmt auf den Einzelfall, gezielt zur Anwendung bringen.









§ 14

Volle Erziehung



(1)	Die volle Erziehung ist zu gewähren, wenn die Erziehungsberechtigten nicht in der Lage sind, die zum Wohl eines Minderjährigen erforderliche Erziehung zu gewährleisten, und die Unterstützung der Erziehung nach § 13 nicht ausreicht.



(2)	Die volle Erziehung umfasst die Pflege und Erziehung eines Minderjährigen in einer Pflegefamilie, in einer Kinderdorffamilie, in einer familienähnlichen Einrichtung, in einem Heim in einer sonstigen Einrichtung oder durch nicht ortsfeste Formen der Pädagogik, sofern der Jugendwohlfahrtsträger mit der Pflege und Erziehung zur Gänze betraut wurde. 





Zu § 14:

Diese Hilfe zur Erziehung ist dann anzuwenden, wenn die Erzie�hungsberechtigten nicht in der Lage sind, die zum Wohl eines Minderjährigen erforderliche Erziehung zu gewährleisten, und eine Maßnahme der Unterstützung zur Erziehung nach § 13 nicht geeignet ist, zum Ziel zu führen. Bei der vollen Erziehung wird der Minderjährige aus seiner bisherigen Umgebung entfernt und anderweitig untergebracht.

Der Abs. 2 beschreibt den Inhalt der vollen Erziehung.

Zum Begriff „familienähnliche Einrichtungen“ wird auf die Ausführungen zu § 2 Abs. 2 verwiesen. Zu den „sonstigen Einrichtungen“ gehört etwa das betreute Wohnen.

Wenngleich dies nur für Säuglinge und Kleinkinder im zweiten Satz des Abs. 2 expressis verbis festgelegt ist, dass ihrer Unterbringung in einer Pflegefamilie, in einer Kinderdorffamilie oder in einer familienähnlichen Einrichtung der Vorrang gegenüber den anderen Arten der Unterbringung (etwa in einem Heim) zukommt, sollte dieser Grundsatz auch bei der Unterbringung sonstiger Minderjähriger beachtet werden, um die Gefahr des Hospitalismus nach Möglichkeit zu vermeiden.

Novelle LGBl. 3/2001 (zu § 14 Abs. 2):

Die Vielfalt der in den letzten Jahren entstandenen Formen der Betreuung Minderjähriger in voller Erziehung, insbesondere die Angebote der Erlebnispädagogik, die außerhalb traditioneller Einrichtungen durchgeführt werden, haben es notwendig gemacht, die volle Erziehung mittels Legaldefinition von Angeboten der Unterstützung der Erziehung abzugrenzen. Wesentlich ist dabei, dass volle Erziehung nur dann vorliegt, wenn Pflege und Erziehung des Minderjährigen dem Jugendwohlfahrtsträger zur Gänze zustehen.





§ 15

Durchführung der Hilfen zur Erziehung



(1)	Hilfen zur Erziehung können auf Grund 



		a)	einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Land 	�			Tirol und den Erziehungsberechtigten

oder

		b)	einer gerichtlichen Entscheidung



gewährt werden.



(2)	Vor dem Abschluss einer Vereinbarung nach Abs. 1 lit. a ist der Minderjährige, wenn er mindestens zehn Jahre alt ist, jedenfalls, wenn er noch nicht zehn Jahre alt ist, nach Tunlichkeit zu hören.



(3)	Stimmen die Erziehungsberechtigten der Gewährung einer Hilfe zur Erziehung nicht zu, so hat das Land Tirol bei Gericht die Verfügung der zum Wohl des Minderjährigen erforderlichen Maßnahmen zu beantragen.



(4)	Eine Maßnahme der Hilfe zur Erziehung ist

a) 	zu ändern, wenn es das Wohl des Minderjährigen 					erfordert,

b) 	aufzuheben, wenn sie dem Wohl des Minderjährigen 				nicht mehr förderlich ist.









Zu § 15:

Nach dem Grundsatz des § 2 Abs. 5 ist bei der Gewährung von Hilfen der öffentlichen Jugendwohlfahrt die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und den Minderjährigen anzustreben. Dieser Grundsatz ist vor allem bei der Gewährung von Hilfen zur Erziehung von Bedeutung. So sollen die Hilfen zur Erziehung möglichst freiwillig begründet werden, um das partnerschaftliche Zusammenwirken zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Ju�gendwohlfahrtsträger zu fördern. Während bisher nur die Erziehungshilfe mit der Bezirksverwaltungsbehörde vereinbart werden konnte, nicht jedoch die gerichtliche Erziehungshilfe, die Erziehungsaufsicht und die Fürsorgeerziehung, können nunmehr alle Hilfen zur Erziehung Gegenstand einer Vereinbarung sein. Diese erweiterte Regelung entspricht auch der im bürgerlichen Recht verankerten Familienautonomie.

Die Schriftform ist geboten, um das Vorliegen einer Vereinbarung leichter beweisen zu können und um den Erziehungsberechtigten die Bedeutung der Vereinbarung bewusst zu machen.

Lässt sich kein Einvernehmen erzielen, obwohl Hilfen zur Erziehung erforderlich sind, so bedarf es der gerichtlichen Entschei�dung .

Der Abs. 2 regelt die Anhörung des Kindes. Das betroffene Kind soll im Verfahren nicht mehr Objekt, sondern Subjekt sein. So ist das mindestens zehnjährige Kind jedenfalls, das noch nicht zehnjährige Kind nach Tunlichkeit vor dem Abschluss einer Verein�barung nach Abs. 1 zu hören.

Ob die Anhörung eines Kindes unter zehn Jahren tunlich ist, wird vom Grad der Entwicklung des Kindes und seiner Reife abhängen. Der Anhörung sollten allenfalls Fachkräfte, beigezogen werden.

Mit In-Kraft-Treten des Jugendwohlfahrtsgesetzes von 1954 erhielt die Bezirksverwaltungsbehörde nach § 21 leg.cit. im vormundschaftsgerichtlichen Verfahren in den Fällen der gerichtlichen Erziehungshilfe, der Erziehungsaufsicht und der Fürsorgeerziehung, wenn sie nicht Vormund ist, die Stellung eines besonderen Kurators des Minderjährigen (gesetzlicher Amtskurator). Nach § 26 Abs. 2 leg.cit. hatte sie im Rahmen der gerichtlichen Erziehungshilfe bei Gefahr im Verzuge die Befugnis, als Vormund oder als gesetzlicher Amtskurator die erforderlichen Maßnahmen der Erziehungshilfe sofort zu treffen, sie hatte jedoch unverzüglich, längstens binnen einer Woche nach Vollzug der getroffenen Maßnahmen, die Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes zu beantragen. Stellte die Bezirksverwaltungsbehörde den Antrag nicht binnen dieser Frist, oder verweigerte das Vormundschaftsgericht die Genehmigung, so galt die Maßnahme als widerrufen. Eine entsprechende Bestimmung befindet sich nunmehr im § 215 ABGB.

Der Abs. 3 enthält nur einen Hinweis für das weitere Vorgehen des Jugendwohlfahrtsträgers, wenn kein Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten erzielt werden kann. Der erste Satz des § 215 Abs. 1 ABGB verpflichtet den Jugendwohlfahrtsträger (nach § 31 Abs. 4 hat diese Aufgabe die Bezirksverwaltungsbehörde zu be�sorgen), ganz allgemein die zur Wahrung des Wohles eines Minder�jährigen gerichtlichen Verfügungen in allen Bereichen der Obsorge beim Pflegschaftsgericht zu beantragen, wenn er von der Notwendigkeit solcher Maßnahmen Kenntnis erlangt.

Die Bezirksverwaltungsbehörde wird daher zuerst zu prüfen haben, ob die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung überhaupt erforderlich ist. Bejaht sie diese Frage, dann wird (immer vorausgesetzt, dass keine Gefahr im Verzug vorliegt) sie versuchen, mit den Erziehungsberechtigten eine Vereinbarung im Sinne der lit. a des Abs. 1 abzuschließen. Gelingt dies nicht, weil sich etwa die Erziehungsberechtigten gegen die Gewährung einer Hilfe zur Wehr setzen, so muss das Gericht nach dem ersten Satz des § 215 Abs. 1 ABGB angerufen werden. Das Gericht wird dann die entsprechenden Maßnahmen verfü�gen.

Besteht jedoch Gefahr im Verzug, das heißt, die gerichtliche Verfügung kann ohne Gefährdung des Wohles des Kindes nicht mehr abgewartet werden, so kann die Bezirksverwaltungsbehörde nach der Bestimmung des zweiten Satzes des § 215 Abs. 1 ABGB die er�forderlichen Maßnahmen der Pflege und Erziehung vorläufig mit Wirksamkeit bis zur gerichtlichen Entscheidung selbst treffen (etwa die erforderliche Hilfe der vollen Erziehung). Allerdings muss die Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich, jedenfalls aber binnen acht Tagen, die erforderlichen gerichtlichen Verfügungen beantragen. Wird diese Frist nicht ein�gehalten, dann hat sie die Maßnahme rückgängig zu machen, bezie�hungsweise tritt sie ex lege außer Kraft. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht die vorgenommene Maßnahme nicht (nach § 215 Abs. 1 ABGB) genehmigt.

Rechtlich gesehen handelt es sich hier also nicht um eine ho�heitliche, im Verwaltungswege oder vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts bekämpfbare Maßnahme der Bezirksverwaltungsbehörde, sondern um ein Handeln im Bereiche des Privatrechts, das unter der Kontrolle des Gerichtes steht.

Das TJWG kannte eine Reihe von Gründen, die zur Änderung oder zur Aufhebung der Erziehungsmaßnahmen führten, etwa den Eintritt der Volljährigkeit des Minderjährigen, die Erreichung des Zweckes einer Erziehungsmaßnahme, die Sicherung des Zweckes der Erziehungsmaßnahme in anderer Weise und die Aussichtslosigkeit ei�ner getroffenen Maßnahme. Diese Unterscheidungen werden nicht übernommen. Dass sich die Jugendfürsorge, außer im Falle des § 4 Abs. 2, nur auf Minderjährige beziehen kann, ist offenkundig. Zur Aussichtslosigkeit ist folgendes zu sagen: Sie ist rechtspolitisch kein erwünschter Bezugspunkt für die Beendigung von Er�ziehungsmaßnahmen, da sich die Gesellschaft ihrer Verantwortung nicht durch die Feststellung der Aussichtslosigkeit von Erzie�hungsmaßnahmen entledigen können soll. Vielmehr muss alles unternommen werden, um ein weiteres Abgleiten des Minderjährigen, der häufig schädlichen Einflüssen aus seinem gesellschaftlichen Umfeld ausgesetzt ist, zu verhindern. Denn jede Störung der normalen Entwicklung eines Minderjährigen in seiner persönlichen oder sozialen Entfaltung hat eine Beeinträchtigung seines Wohles zur Folge. Die Verhinderung bzw. Beseitigung der Störung ist daher eine der wesentlichsten Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt.

Nach dem Abs. 4 soll daher für die Frage, ob eine Maßnahme der Hilfe zur Erziehung zu ändern oder aufzuheben ist, nur mehr das Wohl des Minderjährigen entscheidend sein.





§ 16

Kostentragung



(1)	Die Kosten von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung hat zunächst das Land Tirol zu tragen.



(2)	Der Minderjährige und die für ihn nach dem bürgerlichen Recht Unterhaltspflichtigen haben dem Land Tirol die Kosten der vollen Erziehung zu ersetzen, soweit sie nach ihren Lebensverhältnissen dazu imstande sind und der Kostenersatz für sie keine besondere Härte bedeutet. Der Minderjährige ist nur im Rahmen seiner Unterhaltsansprüche, die Unterhaltspflichtigen eines Min�derjährigen sind nur im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht zum Kostenersatz verpflichtet. Großeltern sind von der Verpflichtung zum Kostenersatz ausgenommen.



(3)	Forderungen des Minderjährigen auf wiederkehrende Leistungen, die der Deckung seines Unterhaltsbedarfes dienen, gehen bis zur Höhe des Anspruches auf Kostenersatz nach Abs. 2 auf Grund einer Anzeige an den Dritten auf das Land Tirol über. § 1395 zweiter Satz und § 1396 ABGB sind sinngemäß anzuwenden.



(4)	Die Gemeinden haben dem Land Tirol jährlich einen Beitrag zu den von ihm zu tragenden Kosten der Hilfen zur Erziehung, soweit diese nicht nach Abs. 2 ersetzt werden, in der Höhe von 35 v. H. zu leisten. Dieser Beitrag ist von der Landesregierung auf die Gemeinden aufzuteilen. Hiezu sind zunächst die auf die einzelnen politischen Bezirke entfallenden Kosten zu ermitteln. Der Beitrag der einzelnen Gemeinden eines politischen Bezirkes ist dann von der Landesregierung nach der Finanzkraft festzusetzen. Diese wird für jede Gemeinde ermittelt durch die Bildung der Summe aus



a)	dem Aufkommen an Grundsteuer von den land- und 			�		forstwirtschaftlichen Betrieben unter Zugrundelegung 	�		eines Hebesatzes von 360 v. H.,

b)	dem Aufkommen an Grundsteuer von den Grundstücken 	�		unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 360 v. H.,

c)	39 v. H. der Erträge an Kommunalsteuer und 			�		Lohnsummensteuer,

d)	dem Aufkommen an Abgabenertragsanteilen mit Ausnahme �des Getränkesteuerausgleiches und an Bedarfszuweisungen nach § 23 Abs. 3 Z. 2 und 3 des Finanzausgleichsgesetzes 2005, BGBL. I �Nr. 156/2004, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 105/2005, 

e)	der Hälfte des Aufkommens an Getränke- und 			�		Speiseeissteuer und an Getränkesteuerausgleich jeweils des �		zweitvorangegangenen Jahres.



(5)	Die Gemeinden haben auf Verlangen des Landes Tirol vierteljährlich Vorschüsse in der Höhe je eines Sechstels des zu erwartenden Beitragsanteiles gegen nachträgliche Verrechnung zu überweisen. Die Vorschüsse sind unter Zugrundelegung der im Landesvoranschlag für Hilfen zur Erziehung vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben zu ermitteln.



Zu § 16:

Die Kostentragungsregelung des Abs. 1 soll vermeiden, dass die Verantwortung für das Eingreifen des Jugendwohlfahrtsträgers zwischen mehreren Kostenträgern hin- und hergeschoben oder gar das notwendige Eingreifen der Jugendwohlfahrt von einer vorheri�gen Einigung über die Kostentragung mit dem betroffenen Minder�jährigen oder seinem Unterhaltspflichtigen abhängig gemacht wird.

Nach der Bestimmung des Abs. 2 besteht die Pflicht zum Kostenersatz nur bei der vollen Erziehung. Maßnahmen der Unterstützung der Erziehung sollen unentgeltlich erfolgen. Zum Kostenersatz verpflichtet sind der betroffene Minderjährige und die für ihn nach dem bürgerlichen Recht Unterhaltspflichtigen. Es sind dies etwa die Eltern oder die Erben eines verstorbenen Elternteiles. Die Großeltern werden im Abs. 2 ausdrücklich von der Verpflichtung zum Kostenersatz ausgenommen, da sie an sich nach § 141 ABGB ebenso zu den Unterhaltspflichtigen gehören, soweit die El�tern nach ihren Kräften zur Leistung des Unterhaltes nicht imstande sind. Auch nach dem Tiroler Sozialhilfegesetz, LGBl. Nr. 105/1973, sind die Großeltern gänzlich von der Verpflichtung zum Kostenersatz befreit.

Um durch den Kostenersatz keine Härtefälle herbeizuführen, wird neben der bereits durch § 33 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 vorgegebenen Härteklausel die Ersatzpflicht des Minderjährigen bzw. seiner Unterhaltspflichtigen jeweils mit der Höhe des Un�terhaltsanspruches bzw. der Unterhaltspflicht begrenzt. Minderjährige dürfen also nicht zu Kostenersatzleistungen aus eigenem Vermögen (z.B. Erbschaft) oder Einkommen herangezogen werden, sondern nur hinsichtlich ihrer Ansprüche auf wiederkehrende Leistungen, die der Deckung des Unterhaltsbedarfes dienen.

Im allgemeinen wird die Bezirksverwaltungsbehörde (§ 31 Abs. 4) über die Kosten der vollen Erziehung eine Vereinbarung abschließen und beurkunden. Diese hat nach § 39 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 die Wirkung eines gerichtlichen Vergleiches. Kommt keine Vereinbarung zustande, so hat auf Antrag der Be�zirksverwaltungsbehörde das Pflegschafts(Vormundschafts)gericht im außerstreitigen Verfahren über den Kostenersatz zu entschei�den.

Die Legalzession nach Abs. 3 soll auf einfache Weise dem Land Tirol den Kostenersatz für Maßnahmen der vollen Erziehung sichern.

Der Bestimmung des Abs. 4 liegt die Intention zugrunde, die Gemeinden im gleichen Ausmaß an den Kosten der öffentlichen Jugendwohlfahrt zu beteiligen, wie sie bisher im Rahmen der Sozialhilfe an den Kosten des Jugendwohlfahrtswesens beteiligt wa�ren.

Eine Beteiligung der Gemeinden erfolgte bisher an den Kosten der Erziehungsfürsorge und des Pflegegeldes. Im Bereich der Erziehungsfürsorge haben die Gemeinden 60 % und das Land 40 % der Kosten der freiwilligen Erziehungshilfe und des Hälfteanteiles an Aufwendungen für Maßnahmen der gerichtlichen Erziehungshilfe getragen.

Die übrigen Kosten, die im Rahmen der Erziehungsfürsorge ent�standen sind - das sind die Kosten der Fürsorgeerziehung sowie des zweiten Hälfteanteiles an Aufwendungen für Maßnahmen der gerichtlichen Erziehungshilfe - hat das Land allein getragen.

An den Kosten des Pflegegeldes waren die Gemeinden ebenfalls mit 60 % und das Land mit 40 % beteiligt.

Wegen der grundlegenden Neuordnung des Systems der Erziehungsfürsorge bedarf es einer Anrechnung der bisherigen prozentuellen Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Erziehungsfürsorge und des Pflegegeldes, um dem Bestreben, die Gemeinden an den Kosten der öffentlichen Jugendwohlfahrt im gleichen Ausmaß zu beteiligen, wie sie bisher an den Kosten des Jugendwohlfahrtswesens im Rahmen der Sozialhilfe beteiligt waren, gerecht zu werden. Weiters sollen die Gemeinden aus Gründen der einfacheren Berechnung mit einem einheitlichen Prozentsatz zur Kostentragung in den angeführten Bereichen herangezogen werden. Grundlage für die Berechnung des Prozentsatzes von 45 v.H. sind die Rechnungsabschlüsse der letzten fünf Jahre.

Es erscheint gerechtfertigt, die Gemeinden im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und des Pflegegeldes auch weiterhin mit diesem prozentuellen Anteil zur Kostentragung heranzuziehen, wobei sich die Beitragspflicht nur auf jene Kosten bezieht, die von den Minderjährigen bzw. Unterhaltspflichtigen nicht zu ersetzen sind (Unterstützung der Erziehung) bzw. nicht hereingebracht werden können (volle Erziehung).

§ 16 Abs. 4 des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes in der bisher geltenden Fassung enthielt für die Beitragsleistung der Gemeinden eine Umschreibung des Begriffes „Finanzkraft“, wobei für die Berechnung der Finanzkraft unter anderem auch das Aufkommen an Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital heranzuziehen war.

Der Nationalrat hat im Zuge der zweiten Etappe der Steuerreform in seiner Sitzung am 11. November 1993 das Kommunalsteuergesetz beschlossen, mit dem die Gewerbe- und Lohnsummensteuer nach dem Gewerbesteuergesetz 1953, BGBl. Nr. 2/1954, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. Nr. 530/1993, ab dem 1. Jänner 1994 abgeschafft und durch eine Kommunalsteuer ersetzt wurde.

Durch die Auswirkungen der zweiten Steuerreform auf die Gemeinden konnte die bisherige Umschreibung der Finanzkraft nicht mehr aufrecht erhalten werden und wurde sie daher in Anlehnung an das Gesetz über die Einhebung der Landesumlage neu umschrieben.





Mit Novelle LGBl. Nr. 18/2001 wird der Schlüssel für die Festlegung der Finanzkraft der Gemeinden neuerlich geändert.



Mit Novelle LGBl. Nr. 49/2003 werden die Beiträge der Gemeinden zu den vom Land zu tragenden Kosten der Hilfen zur Erziehung, des Aufwandes für das Pflegegeld und der Vergütung nach § 23a Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz von �45 v.H. auf 35 v.H. gesenkt.



Im Sinne der Erhaltung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit der Gemeinden erfolgt die mit dieser Novelle verbundene Entlastung.





�4.	Abschnitt

Pflegekinder



Es entspricht der historischen Entwicklung, dass im Bereich der Rechtsstellung der Pflegeeltern und Pflegekinder eine Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Träger der Jugendwohlfahrt und den Ge�richten erfolgt. Dieser Aufgabenteilung trägt der Entwurf Rechnung: So obliegen dem Land Tirol als Träger der Jugendwohlfahrt die Vermittlung von Pflegeplätzen, durch Auswahl geeigneter Pflegeeltern (Personen) (§ 18), die Vorbereitung der Übernahme eines Pflegekindes (§ 18 Abs. 3), die Erteilung der Pflegebewilligung (§ 20), die Aus- und Fortbildung der Pflegeeltern und deren Beratung (§ 19) sowie die Pflegeaufsicht (§ 22). Dem Gericht obliegt hingegen die Einschränkung und/oder Entziehung der Rechte der nach dem bürgerlichen Recht Erziehungsberechtigten. Auch die materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Absicherung der Stellung der leiblichen Eltern (Erziehungsberechtigten), des Jugendwohlfahrtsträgers und der Pflegeeltern (Pflegepersonen) in den Angelegenheiten des Pflegekindes ist im Zivilrecht geregelt. Ebenso ist der Entstehungsgrund eines Pflegeverhältnisses nach Zivilrecht zu beurteilen: Die Begründung des Pflegeverhältnisses erfolgt entweder auf Grund einer Ermächtigung durch die unmittelbar Erziehungsberechtigten (§ 186 ABGB) oder durch den Jugendwohlfahrtsträger (§ 186 in Verbindung mit § 176 a ABGB -siehe Hinweis S 8), also vertraglich, oder ohne Vertrag, nämlich gegen den Willen der Eltern und durch eine gerichtliche Maßnahme (§ 176 a ABGB). Letztere Übertragung setzt voraus, daß die im ersten Halbsatz des § 176 a ABGB genannten Personen, ausgenommen die Großeltern, mit dieser Übertragung, und zwar nur des Rechtes auf Pflege und Erziehung, einverstanden sind (siehe diesbezüglich H. Pichler, Neues im Kindschaftsrecht, JBl. 1989, S 679).

Als Vertragsarten unterscheidet die Lehre zwischen dem Pflegevertrag im eigentlichen Sinn und dem bloßen Kostkindvertrag. Ein Pflegevertrag im eigentlichen Sinn liegt dann vor, wenn den Pflegeeltern ein Recht auf Erziehung eingeräumt wird, das dem der leiblichen Eltern vorgeht, insbesondere wenn das Rückforderungsrecht der leiblichen Eltern eingeschränkt wird oder deren Erziehungsrechte ruhen sollen. Ein solcher Vertrag bedurfte früher im Gegensatz zur bisher geltenden Rechtslage der gerichtlichen Genehmigung.

Pflegeverträge, durch die die elterlichen Rechte und Pflichten in der Weise eingeschränkt werden, dass diejenigen der Pflegeeltern vorangehen, können nicht mehr wirksam geschlossen werden. Als Ersatz hiefür wurde im § 186 a ABGB die Möglichkeit der Übertragung der elterlichen Rechte und Pflichten an die Pflegeeltern vorgesehen.

Beim bloßen Kostkindvertrag sind die Pflegeeltern nur Erfüllungsgehilfen der an sich Erziehungsberechtigten. Das Pflegeverhältnis kann dann grundsätzlich jederzeit beendet werden. Ob auch die Pflegeeltern beim Kostkindvertrag unter die Bestimmungen der §§ 186 ff. ABGB fallen, wird von der konkreten Ausgestaltung dieser Vereinbarung sowie von der Nähe zwischen den Pflegeeltern und dem Kind abhängen.

Jedenfalls hängt die Frage, welche Rechte und Pflichten den jeweiligen Pflegeeltern (Personen) im Einzelfall zukommen, vom Inhalt der Ermächtigung durch die (unmittelbar) Erziehungsberechtigten bzw. durch den Jugendwohlfahrtsträger ab.

Dass Zivilrecht und öffentliches Recht auseinanderzuhalten sind, lässt sich etwa daraus ersehen, dass auch ohne Vorliegen einer (öffentlich-rechtlich notwendigen) Pflegebewilligung (§ 20) ein Pflegevertrag zivilrechtlich wirksam bleibt.

Neu ist, dass die bisher getroffene Unterscheidung zwischen ehelichen und unehelichen Minderjährigen als nicht mehr vertretbar wegfällt (vgl. die §§ 13 Abs. 3 und 22 des TJWG bezüglich der Pflegekinder bzw. Pflegeaufsicht).

Damit erfolgt die Anpassung an die Regelung des § 166 ABGB, die diese Unterscheidung seit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Neuordnung des Kindschaftsrechtes nicht mehr kennt.

Es erfolgt auch keine Definition des Begriffes „Pflege“ mehr (siehe § 13 Abs. 2 des TJWG). Nach § 146 ABGB umfasst er besonders die Wahrung des körperlichen Wohles und der Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, wobei sich das Ausmaß der Pflege nach den Lebensverhältnissen der Eltern richtet.

Dem 4. Abschnitt über die Pflegekinder kommt große Bedeutung im Rahmen der öffentlichen Jugendwohlfahrt zu, weil von der Qualität des Pflegeverhältnisses die gesamte weitere Entwicklung ei�nes Pflegekindes abhängt. Die Begründung des Pflegeverhältnisses bedarf daher einer gewissenhaften und fachlich qualifizierten Vorbereitung. Dabei sind die Kenntnisse über die Bedürfnisse eines Kindes ebenso wichtig, wie das Wissen um die Motive, die Einstellung, die Fähigkeiten und die Gesamtpersönlichkeit der zukünftigen Pflegeeltern.

Von gleicher Bedeutung ist auch die beratende Begleitung der Pflegeeltern bei der Bewältigung ihrer Pflege- und Erziehungsaufgaben sowie die Überwachung der Pflege und Erziehung, um bei Gefährdung des Wohles eines Kindes sofort zielführende Maßnahmen zu deren Abhilfe treffen zu können.





§ 17

Begriff



Pflegekinder sind Minderjährige, die von anderen Personen als von bis zum dritten Grad Verwandten oder Verschwägerten, von Wahleltern oder vom Vormund gepflegt und erzogen werden.

Zu § 17:

§ 17 definiert den Begriff des Pflegekindes. Die im § 13 Abs. 3 des TJWG getroffene Unterscheidung zwischen ehelichen und unehelichen Minderjährigen wird nicht übernommen. Maßgebend ist nur mehr, von wem der Minderjährige gepflegt und erzogen wird. Im übrigen deckt sich der Personenkreis mit jenem nach § 13 Abs. 3 des TJWG, soweit diese Bestimmung von ehelichen Minderjährigen spricht.

Es ist selbstverständlich, dass die Pflege eines Kindes bei gewissen nahen Angehörigen, insbesondere bei solchen, denen nach bürgerlichem Recht die Obsorge zukommt, nicht als fremde Pflege angesehen werden kann. Die engen familienrechtlichen Beziehungen all dieser Personen zum Kinde schließen in der Regel Missbräuche von Vornherein aus. Eine weitere Einschränkung würde einen nicht zu vertretenden Eingriff in das Familienleben bedeuten.





§ 18

Vermittlung von Pflegeplätzen



(1)	Die Vermittlung besteht in der Auswahl von für die Pflege und Erziehung eines 	Minderjährigen geeigneten Pflegeeltern (Pflegepersonen).



(2)	Die Vermittlung eines Pflegeplatzes hat dem Wohl des Minderjährigen zu dienen.



(3)	Die Übernahme eines Pflegekindes ist unter Einbeziehung aller Beteiligten nach 	fachlichen Gesichtspunkten bestmöglich vorzubereiten.

(4)	Pflegeplätze dürfen nur durch das Land Tirol vermittelt werden.



(5)	Ein Entgelt für die Vermittlung eines Pflegekindes ist unzulässig.







§ 19

Hilfen zur Festigung von

Pflegeverhältnissen



Das Land Tirol hat Beratungsdienste bereitzustellen, die Beratungshilfen für Pflegeeltern (Pflegepersonen), Pflegekinder und leibliche Eltern von Pflegekindern sowie Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung von Pflegeeltern (Pflegepersonen) anzubieten haben.



Zu den §§ 18 und 19:

Die Vermittlung eines Pflegeplatzes besteht darin, für ein bestimmtes Kind, das nicht von den Eltern oder dem in § 17 beschriebenen Personenkreis gepflegt und erzogen werden kann, Pflegepersonen zu finden, die auf die Eigenheiten, Fähigkeiten, Anlagen und Defizite des Kindes einzugehen vermögen. Die Vermittlung umfasst nicht die tatsächliche Übernahme des Kindes in die Obhut der Pflegepersonen. Diese darf im allgemeinen erst nach Erteilung der im § 20 vorgesehenen Pflegebewilligung erfolgen.

Der Begriff „Pflegeeltern (Pflegepersonen)“ wird weder im öffentlichen Recht noch im Zivilrecht definiert. Aus den Materialien zum Kindschaftsrecht-Änderungsgesetz zu § 186 ABGB geht hervor, dass auf eine Legaldefinition des Begriffes „Pflegeverhältnis“ bzw. „Pflegeeltern“ verzichtet wurde, weil die Möglich�keiten für die Ausgestaltung dieses Verhältnisses sehr vielfältig seien. Jedenfalls kann eine juristische Person, z.B. ein Verein, nicht Pflegeperson sein. Auch die SOS-Kinderdorf-Vereinigung hat niemals die Stellung als Pflegeelternteil erstrebt oder erhalten (H. Pichler, Neues im Kindschaftsrecht, JBl. 1989, S. 679).

Die im Abs. 3 vorgesehene Vorbereitung der Übernahme soll die gute Versorgung des Kindes bei seinen Pflegeeltern (Pflegepersonen) gewährleisten. An dieser Vorbereitung werden etwa nicht nur die Pflegeeltern (Pflegepersonen), der Minderjährige und die Erziehungsberechtigten (z.B. leibliche Eltern) teilnehmen, sondern auch die notwendigen Fachleute. Diesen obliegt auch die Beratung der Beteiligten zu rechtlichen und sozialpädagogischen Fragen und Problemen der Entwicklung, Förderung, Betreuung, Pflege und Erziehung der Minderjährigen �(§ 19).

Nach § 28 besteht für das Land Tirol die Möglichkeit, auch die Vermittlung von Pflegeplätzen durch schriftlichen Vertrag an Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zu übertragen. Dies setzt voraus, dass die betreffende Einrichtung für den Aufgabenbereich der Vermittlung der Pflegeplätze anerkannt worden ist. Eine Anerkennung für diesen Aufgabenbereich wird aber nur dann möglich sein, wenn die Einrichtung auch Hilfen zur Festigung von Pflegeverhältnissen nach § 19 anbieten kann.

Der Abs. 5 sollte einem Handel mit Pflegekindern vorbeugen.





§ 20

Pflegebewilligung



(1)	Pflegekinder unter 16 Jahren dürfen nur mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde in Pflege und Erziehung übernommen werden, soweit im § 21 nichts anderes bestimmt ist.



(2)	Die Bewilligung darf nur für ein bestimmtes Pflegeverhältnis erteilt werden.



(3)	Die Pflegebewilligung ist zu erteilen, wenn begründete Aussicht besteht, dass	�		a)	das Wohl des Pflegekindes durch die Unterbringung bei 	�			den Pflegeeltern (Pflegepersonen) gewährleistet ist und

		b)	zwischen den Pflegeeltern (Pflegepersonen) und dem 	�			Pflegekind eine dem Verhältnis zwischen leiblichen 		�			Eltern und Kindern nahekommende Beziehung 	�			hergestellt wird.



(4)	Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Pflegebewilligung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 3 nicht mehr gegeben sind.



(5)	Im Verfahren zur Erteilung oder zum Widerruf der Pflegebewilligung haben die Pflegeeltern (Pflegepersonen) und die Erziehungsberechtigten Parteistellung. In einem solchen Verfahren ist der Minderjährige, wenn er mindestens zehn Jahre alt ist, jedenfalls, wenn er noch nicht zehn Jahre alt ist, nach Tunlichkeit zu hören.





Zu § 20:

Pflegefamilien müssen die bedingungslose Bereitschaft zeigen und eine besondere Kraftanstrengung entfalten, das Pflegekind als neues Mitglied in ihren Sozialverband aufzunehmen und dort so zu akzeptieren, wie es gerade ist (vgl. Bründl, Heimpflege-Pflegefamilie, ÖA 1/1984, 9, 10). Zur Sicherung dieses Zweckes sieht Abs. 1 vor, dass Pflegekinder unter 16 Jahren nur mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde in Pflege und Erziehung übernommen werden dürfen.

Minderjährige über 16 Jahren können auf Grund ihrer Entwicklung im allgemeinen selbst abschätzen, ob die Pflege und Erziehung ihrem Wohl dient. Gegen ihren Willen wird sich außerdem ein Pflegeverhältnis schwer durchsetzen lassen. Es bedarf daher ab diesem Alter keiner Bewilligung mehr.

Die Tagesmutter war bisher deshalb erwähnt, weil es für die Ausübung ihrer Tätigkeit einer eigenen Bewilligung nach § 24 Abs. 2 bedurfte. Durch die Novelle LGBl. 3/2001 erfolgte eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Regelungen betreffend die Pflegekinder einerseits und die Tagesbetreuung andererseits, die Wortfolge „oder durch eine Tagesmutter (§ 24)“ entfällt deshalb.

Die Bewilligung hat in Bescheidform zu ergehen, wobei die Pflegeeltern (Pflegepersonen) und das Pflegekind namentlich zu bezeichnen sind. Wegen der besonderen persönlichen Beziehungen zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern dürfen Pflegebewilligungen nur für ein bestimmtes Pflegeverhältnis erteilt werden (Abs. 2). Im Gegensatz dazu werden Tagesmüttern allgemeine Bewilligungen für die Übernahme von Minderjährigen in Pflege und Erziehung, allerdings nur für einen Teil des Tages, erteilt.

Der Abs. 3 regelt die Bewilligungsvoraussetzungen. Nach der lit. a wird es erforderlich sein, zu ermitteln, ob die Pflegeeltern (Pflegepersonen) geeignet sind, das Wohl des Pflegekindes zu gewährleisten. Dazu gehört auch die persönliche, soziale und berufliche Integration des Pflegekindes in die Gesellschaft.

Man wird weiters darauf achten müssen, dass die Pflegeeltern (Pflegepersonen) und die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen frei von Krankheiten sind, die das Pflegekind gefährden können, oder dass die Pflegeeltern (Pflegepersonen) nicht wegen solcher Straftaten verurteilt worden sind, die eine Gefahr für das Pflegekind befürchten lassen. Zu diesen Straftaten gehören etwa die in den §§ 201 bis 221 des Strafgesetzbuches geregelten strafbaren Handlungen gegen die Sittlichkeit oder jene nach dem Suchtgiftgesetz.

Auch ein zu großer Altersunterschied zwischen den Pflegeeltern (Pflegepersonen) und dem Pflegekind, der dem natürlichen Altersunterschied zwischen leiblichen Eltern und Kindern nicht mehr entspricht, könnte bedenklich sein, besteht doch die Gefahr, dass die Pflegeeltern (Pflegepersonen) etwa mit den Pubertätsproblemen des Pflegekindes nicht mehr fertig  werden.

Nach der lit. b soll das Kind bestmögliche Entwicklungsbedingungen vorfinden, auch wenn es nicht an Kindes Statt angenommen wird. Ideal und daher anzustreben ist, dass die Pflegefamilie das fremde Kind wie ein eigenes, jedoch nicht als eigenes aufzieht. Dies wird sich zwar in der Praxis selten verwirklichen lassen, sollte jedoch inhaltlich als Leitbild dienen. Das Verhältnis Pflegeeltern (Pflegepersonen)-Pflegekind sollte durch Vertrauen, Geduld, Liebe und Anerkennung gekennzeichnet sein.

Generell wird zum Bewilligungsverfahren bemerkt, dass es zwar geeignet sein kann, die Begründung eines Pflegeverhältnisses hintanzuhalten, wenn Störfaktoren offenkundig sind. Es lässt sich aber auf Grund der Dynamik familiärer Beziehungsgefüge niemals mit Sicherheit vorhersagen, wie sich das Pflegeverhältnis ent�wickeln wird. Daher bedarf es zusätzlich der Pflegeaufsicht nach § 22.

Der Abs. 4 regelt den Widerruf der Pflegebewilligung. Im Unterschied zur bisher geltenden Rechtslage nach § 16 Abs. 1 des TJWG ist der Widerruf der Bewilligung nicht mehr in das Ermessen der Behörde gestellt. Eine Interessenabwägung zwischen dem weiteren Verbleib des Minderjährigen bei den Pflegeeltern (Pflegeperso�nen) und dem Widerruf der Bewilligung ist nicht mehr vorgesehen. Der Widerruf erfolgt wie die Bewilligung in Bescheidform.

Von der öffentlich-rechtlichen Seite, die sich bloß auf den Widerruf der Pflegebewilligung beschränkt, ist die weitere zivilrechtliche Vorgangsweise zu unterscheiden: Ist das Wohl des Pflegekindes gefährdet, so wird man in der Praxis versuchen, einvernehmlich mit den Obsorgeberechtigten das Kind aus der Pflegefamilie herauszunehmen. Andernfalls wird nach § 215  ABGB vorzugehen sein. Ist der Jugendwohlfahrtsträger (also nach § 31 Abs. 4 die Bezirksverwaltungsbehörde) nach § 176 a ABGB (siehe Hinweis S 8) selbst obsorgeberechtigt, so wird er das Pflegekind aus der Pflegefamilie herausnehmen und das Pflegeverhältnis auflösen.

Der Abs. 5 regelt die Parteistellung in Verfahren zur Erteilung der Pflegebewilligung und zum Widerruf derselben. Als Parteien werden die Pflegeeltern (Pflegepersonen) und die Erziehungsberechtigten angeführt. Diese sollen jedenfalls ihre Interessen im Verfahren wahrnehmen können. Wie schon im § 15 Abs. 2 ist auch hier ein Anhörungsrecht des betroffenen Minderjährigen vorgese�hen. Auf die Erläuterungen zu § 15 Abs. 2 wird daher verwiesen.





§ 21

Ausnahmen von der Pflegebewilligung



Keiner Bewilligung nach § 20 Abs. 1 bedarf die Übernahme eines Pflegekindes:

a)	für vorübergehende Dauer oder für einen Teil des Tages, 	�		wenn Pflege und Erziehung nicht regelmäßig, insbesondere �		nicht gewerbsmäßig, gewährt werden;

b)	im Falle der Unterbringung bei einem Lehrberechtigten;

c)	wenn das Land Tirol auf Grund der ihm übertragenen 	�		Obsorge das Pflegeverhältnis begründet hat;

d)	wenn auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung den 	�		Pflegeeltern (Pflegepersonen) die Obsorge ganz oder 		�		teilweise übertragen worden ist.



Zu § 21:

Diese Bestimmung legt jene Pflegeverhältnisse fest, für die eine Bewilligung nicht erforderlich ist.

Die lit. a kommt den Bedürfnissen und Notwendigkeiten für eine kurzfristige Übernahme eines Minderjährigen in Pflege oder für eine Übernahme nur für einen Teil des Tages, die möglichst rasch und ohne behördliches Verfahren abgewickelt werden soll, entgegen. Unter „vorübergehender Dauer“ verstanden schon die Materialien zum Jugendwohlfahrtsgesetz 1954 eine von vornherein begrenzte Dauer, die bald aufhöre, z.B. die Übergabe eines Kindes für wenige Tage, während einer elterlichen Reise, an die Nachbarn oder an eine fremde Familie auf dem Land während der Ferien. Ein Kind, das während des ganzen Schuljahres auswärts in Pflege sei, falle aber nicht mehr unter diesen Begriff.

Wesentlich ist jedenfalls in den Fällen der lit. a, dass Pflege und Erziehung nicht gewerbsmäßig, also weder regelmäßig noch entgeltlich erfolgen. Nicht regelmäßig ist eine Pflege etwa dann, wenn sie nicht jeden Tag gewährt wird: Das Kind befindet sich etwa nur zwei oder drei Tage in der Woche am Nachmittag oder am Vormittag auswärts.

Die lit. b bezieht sich auf die Unterbringung im Rahmen einer Berufsausbildung. Die zahlenmäßige Bedeutung dieser Ausnahme wird gering sein. Zunächst ist nicht jede Unterbringung eines Lehrlings bei seinem Lehrherrn ein Pflegeverhältnis, weil dazu ja erforderlich wäre, dass es als Pflegeverhältnis von den El�tern, dem Jugendwohlfahrtsträger oder vom Gericht begründet wurde (vgl. § 137a  ABGB). Meist wird es sich bloß um die Gewäh�rung einer Unterbringung, allenfalls auch um die Gewährung der Kost (also um die sogenannte „freie Station“) handeln. Dazu kommt, dass der Personenkreis nach lit. b auch von seinen alters�mäßigen Voraussetzungen her gesehen sehr klein ist. Es kommen nämlich nur Personen zwischen dem 15. Lebensjahr (Ende der Schulpflicht) und dem 16. Lebensjahr (vgl. § 21 Abs. 1) in Betracht.

Die Voraussetzungen für die Übertragung der Obsorge auf die Pflegeeltern durch das Gericht nach der lit. d sind im § 186 a ABGB angeführt.



Novelle LGBl. 3/2001 (Wegfall § 21 lit. e):

Im § 21 lit. e waren Einrichtungen angesprochen, wie die im Rahmen der Nachbarschaftshilfe von den Erziehungsberechtigten selbst organisierten Tageskrippen, Krabbelstuben und ähnliche Initiativen. Es handelte sich dabei um Formen der Tagesbetreuung, die nunmehr im neu gefassten § 24 geregelt werden.





§ 22

Pflegeaufsicht



(1)	Die Bezirksverwaltungsbehörde hat außer in den Fällen des § 21 lit. a in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich zu prüfen, ob Pflegekindern unter 16 Jahren die Pflege und Erziehung im Sinne des § 146 ABGB gewährt werden.

(2)	Die für die Pflege und Erziehung des Pflegekindes Verant�wortlichen haben die Ausübung der Pflegeaufsicht zu ermöglichen. Sie haben insbesondere den Organen und sonstigen Beauftragten der Bezirksverwaltungsbehörde die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, den Zutritt zu den Aufenthaltsräumen des Pflegekindes zu gewähren und ein Gespräch mit dem Pflegekind zu ermöglichen. Sie haben weiters wichtige, das Pflegekind betreffende Ereignisse und jede Änderung seines gewöhnlichen Aufenthaltes unver�züglich der Bezirksverwaltungsbehörde mitzuteilen.



(3)	Die Organe und die sonstigen Beauftragten der Bezirksverwal�tungsbehörde haben bei der Ausübung von Befugnissen nach Abs. 2 unter möglichster Schonung der Interessen der Betroffenen vorzugehen.



Zu § 22:

Schon das TJWG enthielt in seinen §§ 21 bis 23 Bestimmungen über die Pflegeaufsicht. Die Pflegeaufsicht wird nunmehr in gestraffter Form unter Vermeidung jeglicher Kasuistik neu geregelt. Auch hier entfällt die Unterscheidung zwischen ehelichen und unehelichen Kindern. Aufrechterhalten wird hingegen die Altersgrenze der Minderjährigen von 16 Jahren.

Die Pflegeaufsicht ist erforderlich, weil die erteilte Pflegebewilligung noch keine Garantie dafür bietet, dass die Pflege und Erziehung immer sachgemäß und verantwortungsbewusst zum Wohle des Kindes ausgeübt werden. Aus demselben Grund bedürfen auch die ohne Bewilligung begründbaren Pflegeverhältnisse nach § 21 mit Ausnahme jener nach lit. a der behördlichen Überwachung. Zwin�gend vorgeschrieben ist eine jährlich einmal stattfindende Überprüfung. Kürzere Überprüfungsintervalle bleiben der Behörde unbenommen und können im Einzelfall sogar geboten sein.

Der Abs. 2 verpflichtet die Pflegeeltern (Pflegepersonen) bei Strafdrohung (siehe § 35 Abs. 1 lit. h), die Pflegeaufsicht zu ermöglichen und wichtige, das Pflegekind betreffende Ereignisse (z.B. schwere Krankheiten, Alkohol- oder Drogenmissbrauch, Straffälligkeit) und jede Änderung seines gewöhnlichen Aufenthaltes unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde mitzuteilen. Um die Pflegeaufsicht im Interesse des Wohles des Pflegekindes durchführen zu können, ist es erforderlich, dass die Pflegeeltern (Pflegepersonen) den Aufsichtsorgangen der Behörde insbesondere den Kontakt zum Pflegekind, den Zutritt zu den Aufenthaltsräumen und die Durchführung von Ermittlungen über die Lebensverhältnisse des Pflegekindes ermöglichen, wobei das Ausmaß des Eingriffs der Aufsichtsorgane in das Privat- und Familienleben der Pflegeeltern (Pflegepersonen) im Sinne einer verfassungskonformen Interpretation im Art. 8 Abs. 2 MRK seine Grenzen findet. Die Zulässigkeit der hier gesetzlich vorgesehenen Eingriffe in diese Grundrechte ist darin begründet, dass diese zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer, nämlich der Pflegekinder, notwen�dig sind.





§ 23

Pflegegeld



(1)	Die Pflegeeltern (Pflegepersonen) haben zur Erleichterung der mit der Pflege verbundenen Lasten gegenüber dem Land Tirol Anspruch auf Pflegegeld. Dies gilt nicht für Pflegeverhältnisse im Sinne des § 21 lit. a.



(2)	Die Landesregierung hat durch Verordnung die Höhe des Pflegegeldes unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten nach Altersstufen festzusetzen.



(3)	Das Pflegegeld wird auf schriftlichen Antrag der Pflegeel�tern (Pflegepersonen) in der in der Verordnung nach Abs. 2 fest�gesetzten Höhe gewährt. Im Falle eines Sonderbedarfes eines Pflegekindes kann ein entsprechend höheres Pflegegeld gewährt werden. Auf die Gewährung des höheren Pflegegeldes besteht kein Rechtsanspruch. Das Pflegegeld ist monatlich im Vorhinein auszuzahlen. Für angefangene Kalendermonate gebührt der verhältnismäßige Teil, es sei denn, dies würde für die Pflegeeltern (Pflegepersonen) eine besondere Härte bedeuten.



(4)	Für die Verpflichtung zum Ersatz des Pflegegeldes und für den Übergang von Forderungen des Pflegekindes auf das Land Tirol gilt § 16 Abs. 2 und 3 sinngemäß. Für die Beitragspflicht der Gemeinden zum Aufwand des Landes Tirol für das Pflegegeld gilt § 16 Abs. 4 und 5 sinngemäß.



Zu § 23:

Das Pflegegeld soll den Pflegeeltern (Pflegepersonen) die mit der Pflege verbundenen Lasten erleichtern helfen.

Die Art der im § 21 lit. a - bisher auch lit. e (durch Novelle LGBl.3/2001 wurde § 21 lit. e aufgehoben) aufgezählten Pflegeverhältnisse und die Tatsache, dass das Pflegekind bzw. seine Unterhaltspflichtigen ohnedies nach der Bestimmung des Abs. 4 zum Ersatz des Pflegegeldes verpflichtet wären, lassen es in diesen Fällen im Interesse der Verwaltungsökonomie zweckmäßig und sinnvoll erscheinen, keinen Anspruch auf Pflegegeld gegenüber dem Land Tirol einzuräumen. Vielmehr sollten in diesen Fällen die Erziehungsberechtigten direkt die mit der Pflege verbundenen Lasten den Pflegeeltern (Pflegepersonen) abgelten.

Die Festsetzung der Höhe des Pflegegeldes erfolgt nach Abs. 2 durch Verordnung und nicht im Gesetz selbst. Diese Vorgangsweise hat den Vorteil, dass auf Änderungen der Lebenshaltungskosten rasch und flexibel reagiert werden kann und bei einer Anpassung der Höhe des Pflegegeldes an die geänderten Lebenshaltungskosten nicht gleich das Gesetz geändert werden muss.

Nach Abs. 3 ist es möglich, ein höheres als das in der Verordnung festgesetzte Pflegegeld zu gewähren, falls dafür ein individueller Sonderbedarf besteht. Ein Sonderbedarf kann in der Behinderung eines Kindes begründet sein, aber auch allgemein zur Wahrung des körperlichen Wohles und der Gesundheit, zur Entfaltung der geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte sowie zur Förderung der Anlagen, Fähigkeiten und Neigungen erforderlich sein, vorausgesetzt, dass hiefür nicht mit dem normalen Pflege�geld das Auslangen gefunden werden kann.

Mit der Novelle LGBl. 3/2001 wurde in Abs. 3, 3. Satz, festgelegt, dass auf die Gewährung eines höheren Pflegegeldes für die Abgeltung eines Sonderbedarfes kein Rechtsanspruch besteht. Weiters soll ein für den ganzen Monat bereits ausbezahltes Pflegegeld dann nicht im aliquoten Ausmaß von den Pflegeeltern (Pflegepersonen) zurückzuerstatten sein, wenn es für diese eine besondere Härte wäre.

Im Sinne der Verwaltungsökonomie sollte in der Praxis nach Möglichkeit danach getrachtet werden, den Antrag auf Gewährung eines Pflegegeldes mit dem Antrag auf Pflegebewilligung zu verbinden und über beide Anträge im gleichen Bescheid zu entscheiden.

Der Anspruch der Pflegeeltern (Pflegepersonen) richtet sich gegen das Land Tirol, das jedoch beim betroffenen Pflegekind (bis zur Höhe seiner Unterhaltsforderungen) bzw. dem Unterhaltspflichtigen (im Rahmen seiner Unterhaltspflicht) Regress nehmen kann. Auf die Ausführungen zu § 16 Abs. 2 und 3, die nach Abs. 4 sinngemäß anzuwenden sind, wird verwiesen.

Die Beitragspflicht der Gemeinden beruht auf der Überlegung, dass die Gemeinden schon bisher im Rahmen der Sozialhilfe bei den Pflegegeldern einen Kostenersatz geleistet haben. Hinsichtlich der Höhe der zukünftigen Beitragspflicht wird auf die Ausführungen zu § 16 Abs. 4 verwiesen.







§ 23a

Vergütung



(1)	Personen, die mit dem betreuten Kind bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert sind, oder Vormündern, in deren Pflege und Erziehung sich das Kind befindet, kann auf schriftlichen Antrag eine Vergütung bis zur Höhe des Pflegegeldes gewährt werden. Im Falle eines Sonderbedarfes kann eine entsprechend höhere Vergütung gewährt werden. Bei der Gewährung der Vergütung ist auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Antragsteller, des betreuten Kindes und seiner leiblichen Eltern Bedacht zu nehmen.



(2)	Auf die Gewährung einer Vergütung nach Abs. 1 besteht kein Rechtsanspruch.



(3)	Für die Beitragspflicht der Gemeinden zum Aufwand des Landes Tirol für die Vergütungen nach Abs. 1 gilt § 16 Abs. 4 und 5 sinngemäß.





Zu § 23 a (Novelle LGBl. 3/2001):

Schon im ABGB wird die Verwandtenpflege gegenüber der Unterbringung bei einer Pflegefamilie, in einem Heim oder in einer sonstigen Einrichtung bevorzugt. Durch die im Abs. 1 vorgesehene Möglichkeit der Gewährung einer Vergütung sollen bestimmte nahe verwandte oder verschwägerte Personen oftmals erst finanziell in die Lage versetzt werden, Pflege und Erziehung für einen Minderjährigen zu übernehmen, auch wenn damit kein Pflegeverhältnis im Sinne des 4. Abschnittes begründet wird. Als Empfänger sollen auch Personen in Frage kommen, denen vom Gericht die Obsorge zumindest im Bereich Pflege und Erziehung übertragen worden ist. Wahleltern oder leibliche Eltern kommen als Empfänger der Vergütung jedoch nicht in Betracht.

Wie Pflegeeltern nach § 23 Abs. 3 im Falle eines Sonderbedarfes eines Pflegekindes ein höheres Pflegegeld gewährt werden kann, soll auch hier die Gewährung einer höheren Vergütung im Falle eines Sonderbedarfes möglich sein.

Abs. 1 dritter Satz macht die Gewährung der Vergütung von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der in dieser Bestimmung genannten Personen abhängig.

Auf die Vergütung besteht kein Rechtsanspruch. Ebenfalls kein Rechtsanspruch besteht auf Gewährung einer höheren Vergütung im Falle eines Sonderbedarfes.









�

5.	Abschnitt

Tagesbetreuung



§ 24

Tagesmütter, Tagesväter,

Tagesbetreuungseinrichtungen



(1)	Tagesbetreuung ist die Übernahme eines Minderjährigen unter 16 Jahren von anderen als bis zum dritten Grad Verwandten oder Verschwägerten, Wahleltern, dem Vormund oder anderen mit Pflege und Erziehung  betrauten Personen zur regelmäßigen und entgeltlichen Betreuung für einen Teil des Tages, die nicht im Rahmen des Kindergarten-, Hort- und Schulbetriebes erfolgt. Die Betreuung kann sowohl im Haushalt einer geeigneten Person (Tagesmutter, Tagesvater) als auch in Einrichtungen (Tagesbetreuungseinrichtungen) erfolgen.



(2)	Tagesmütter, Tagesväter und Tagesbetreuungseinrichtungen bedürfen einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn aufgrund der Eignung der betreuenden Personen und der Beschaffenheit der für die Unterbringung der Minderjährigen bestimmten Räume eine ordnungsgemäße Betreuung gewährleistet ist. Keiner Bewilligung bedürfen Tagesbetreuungseinrichtungen, die ausschließlich von den Erziehungsberechtigten der betreuten Kinder getragen werden.



(3)	Tagesmütter, Tagesväter und Tagesbetreuungseinrichtungen unterliegen der Aufsicht durch die Bezirksverwaltungsbehörde. § 26 Abs. 3 bis 6 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Bewilligung nach Abs. 2 erlischt, wenn die Tagesbetreuung durch eine Tagesmutter oder einen Tagesvater mindestens fünf Jahre und durch eine Tagesbetreuungseinrichtung mindestens zwei Jahre nicht mehr ausgeübt wurde.





Zu § 24 (Änderung durch Novelle LGBl. 3/2001):

Die Tagesbetreuung bildet durch die Novelle, losgelöst vom 4. Abschnitt „Pflegekinder“, einen eigenen neuen 5. Abschnitt. Dies hatte legistisch die Änderung der Nummerierung der bisherigen Abschnitte „5“ bis „9“ als „6“ bis „10“ zur Folge.

Tagesbetreuung ist die regelmäßige und entgeltliche Betreuung eines Minderjährigen unter 16 Jahren für einen Teil des Tages, soweit sie nicht im Rahmen eines Kindergarten-, Hort- und Schulbetriebes erfolgt. Die Tagesbetreuung erfolgt durch Tagesmütter, Tagesväter oder in Einrichtungen. Bis zum 3. Grad Verwandte oder Verschwägerte sind nicht Tagesmütter oder -väter im Sinne des Gesetzes.

Tagesmütter, Tagesväter und Tagesbetreuungseinrichtungen bedürfen einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde und unterliegen der Aufsicht derselben. Tagesbetreuungseinrichtungen, die ausschließlich von den Eltern der betreuten Kinder getragen werden, bedürfen keiner Bewilligung. Unter solchen Einrichtungen sind nicht nur Einrichtungen zu verstehen, die von den Eltern - etwa in Art einer ARGE - unmittelbar und persönlich getragen werden, sondern fallen darunter auch Einrichtungen, bei denen ein Träger - z. Bsp. Verein - besteht und dieser Träger wiederum nur von den Erziehungsberechtigten aller Kinder getragen wird, also beispielsweise Vereinsmitglieder nur die Eltern der betreuten Kinder sind. Kinderkrippen gemäß § 45 a des Tiroler Kindergarten- und Hortgesetzes sind in der Regel nach § 24 TJWG bewilligungspflichtig.







�6.	Abschnitt

Vermittlung der Annahme an Kindes Statt



§ 25

Grundsätze



(1)	Die Vermittlung der Annahme eines Minderjährigen an Kindes Statt hat seinem Wohl zu dienen. Es muss begründete Aussicht bestehen, dass zwischen dem Annehmenden und dem Minderjährigen eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung hergestellt wird. Die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt in das Ausland ist nur dann zulässig, wenn sie dem Wohl des Minderjährigen in besonderem Maße dient.



(2)	Die Annahme eines Minderjährigen an Kindes Statt ist unter Einbeziehung aller Beteiligten nach fachlichen Gesichtspunkten bestmöglich vorzubereiten.



(3)	Die Annahme an Kindes Statt darf nur durch das Land Tirol vermittelt werden.



(4)	Ein Entgelt für die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt ist unzulässig.







Zu § 25:

Vorauszuschicken ist, dass die Annahme an Kindes Statt zivilrechtlich geregelt ist. So finden sich in den §§ 179 ff ABGB Bestimmungen über die Voraussetzungen für eine Adoption (Voraussetzungen in der Person, Vorliegen eines Adoptionsvertrages als Grundlage der Adoption und Bewilligung der Adoption durch das Gericht), über deren Wirkungen sowie über deren Widerruf und Aufhebung.

Davon zu unterscheiden ist die im öffentlichen Recht zu regelnde Vermittlung der Annahme an Kindes Statt, die - analog der Vermittlung von Pflegeplätzen (§ 18) - in der Auswahl geeigneter Wahleltern (Wahlvater, Wahlmutter) besteht.

Auch die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt hat dem Wohl des Minderjährigen zu dienen, allerdings soll durch die Adoption nicht bloß eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahekommende, sondern eine diesem Verhältnis möglichst entsprechende Beziehung hergestellt werden.

Der zweite Satz des Abs. 1 stellt die Rechtsgleichheit mit den materiellen Voraussetzungen für die Bewilligung der Annahme an Kindes Statt her (§ 180 a Abs. 1 ABGB).

Es ist bekannt, dass die Zahl der Adoptionswerber aus dem Bundesgebiet die Zahl der Minderjährigen, die für die Annahme an Kindes Statt in Betracht kommen, bereits bei weitem übersteigt. Es sollten daher die Wahlkinder in erster Linie innerhalb des Bundesgebietes und nicht in das Ausland vermittelt werden, es sei denn, letzteres dient ihrem Wohl in besonderem Maße.

Die Bestimmung des Abs. 2 lehnt sich an jene des § 18 Abs. 3 an, weshalb auf die Ausführungen zu dieser Bestimmung verwiesen wird. Auf die Möglichkeit der „Inkognitoadoption“ ist allerdings Bedacht zu nehmen.

Die Bestimmung des Abs. 3 schließt nicht aus, dass auch Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt gemäß § 28 zur Vermittlung der Annahme an Kindes Statt (ausgenommen jene in das Ausland) ermächtigt werden, wenn sie nach § 29 entsprechend anerkannt worden sind. Gegenüber der bisherigen Rechtslage erfolgt insofern eine Einschränkung, als den bis zum dritten Grad Verwandten des zu ver�mittelnden Kindes das Recht auf Vermittlung nicht mehr zustehen soll.

Die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt in das Ausland fällt nach § 31 Abs. 2 lit. e in die Zuständigkeit der Landesregierung, im übrigen obliegt die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt, sofern nicht Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt damit betraut sind, den Bezirksverwaltungsbehörden.

Das Verbot der Einhebung eines Entgeltes für die Vermittlung soll einen Kinderhandel verhindern. Dem dient auch die Strafdrohung nach § 35 Abs. 1 lit. f.

















7.	Abschnitt

Heime und sonstige Einrichtungen�für Minderjährige





§ 26

Einrichtungen für Minderjährige



(1)	Die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen, die zur Übernahme von Minderjährigen in Pflege und Erziehung bestimmt sind, bedürfen einer Bewilligung der Landesregierung. Davon ausgenommen sind Schülerheime im Sinne der Art. 14 und 14 a B-VG.



(2)	Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn

			a)	ein nach allgemein anerkannten wissen-		�				schaftlichen Erkenntnissen erstelltes sozial-	�				pädagogisches Konzept vorliegt,

			b)	für die Pflege und Erziehung der Minderjährigen 	�				eine ausreichende Anzahl von Fachkräften zur 	�				Verfügung steht,

			c)	die für die Unterbringung der Minderjährigen 	�				bestimmten Räume geeignet sind und

			d)	die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine 	�				den Aufgaben der Jugendwohlfahrt entsprechende 	�				Betreuung der Minderjährigen gegeben sind.



(3)	Einrichtungen im Sinne des Abs. 1 unterliegen der Aufsicht durch die Landesregierung. Diese hat in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich zu prüfen, ob diese Einrichtungen entsprechend der Bewilligung nach Abs. 1 betrieben und instand gehalten werden. Werden behebbare Mängel festgestellt, durch die das Wohl der Minderjährigen nicht unmittelbar gefährdet wird, so hat die Landesregierung dem Träger der Einrichtung die Behebung der Mängel innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist aufzu�tragen.



(4)	Der Träger einer Einrichtung im Sinne des Abs. 1 hat die Ausübung der Aufsicht durch die Landesregierung nach Abs. 3 zu ermöglichen. Er hat insbesondere den Organen und sonstigen Be�auftragten der Landesregierung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, den Zutritt zu den für die Unterbringung der Minder�jährigen bestimmten Räumen zu gewähren und Gespräche mit den Minderjährigen zu ermöglichen. Er hat weiters wichtige, den Betrieb der Einrichtung betreffende Ereignisse unverzüglich der Landes�regierung mitzuteilen.



(5)	Die Organe und  sonstigen Beauftragten der Landesregierung haben bei der Ausübung von Befugnissen nach Abs. 4 unter möglichster Schonung der Interessen der Betroffenen vorzugehen.



(6)	Die Landesregierung hat die Bewilligung nach Abs. 1 zu widerrufen, wenn

		a)	die Voraussetzung für die Erteilung der Bewilligung 		�			nicht mehr vorliegt,

		b)	Mängel festgestellt werden, durch die das Wohl der 	�			Minderjährigen erheblich und unmittelbar gefährdet �			wird,

		c)	Mängel festgestellt werden, die nicht behebbar sind,

		d)	einem Mängelbehebungsauftrag nach Abs. 3 nicht 	�			fristgerecht entsprochen wird �		oder

		e)	die Ausübung der Aufsicht wiederholt nicht ermöglicht 	�			wird.



Die Bewilligung nach Abs. 1 erlischt, wenn die Einrichtung länger als zwei Jahre nicht mehr betrieben wurde.



(7)	Wird die Bewilligung widerrufen, so ist gleichzeitig die Rückführung der Minderjährigen anzuordnen und bei Gefahr im Verzug sofort zu vollziehen.





Zu § 26:

Für die Fremdversorgung von Kindern haben sich seit jeher zwei Möglichkeiten angeboten: Ersatz(pflege)familien und Heime. Wenngleich Heimunterbringungen von Kindern und Jugendlichen in letzter Zeit deutlich zurückgegangen sind (vgl. Bründl, ÖA 1/1984, 7), kann auch künftig auf Heime und sonstige Einrichtungen zur Übernahme Minderjähriger in Pflege und Erziehung nicht verzichtet werden. Für die Beantwortung der Frage, ob das Kind bei einer Familie oder in einem Heim untergebracht werden soll, spielen etwa sein Alter, seine Verhaltensauffälligkeiten und seine Umfeldsituation eine besondere Rolle. Sind nämlich seine auffälligen Verhaltensweisen in altersbedingten Ablösungsschwierigkeiten in der Herkunftsfamilie begründet, dann sollte zweckmäßigerweise nicht die Unterbringung in einer Familie, sondern in einer stationären Einrichtung erfolgen.

Die im Abs. 1 vorgesehene Bewilligungspflicht soll die Eignung der stationären Einrichtungen für die Bewältigung der übertragenen Aufgaben gewährleisten. Ausgenommen hievon sind Schülerheime im Sinne der Art. 14 und 14 a B-VG. Diese sind etwa im Tiroler Schulorganisationsgesetz, LGBl. Nr. 52/1979, im Tiroler Berufsschulorganisationsgesetz, LGBl. Nr. 51/77, oder im Tiroler Landwirtschaftlichen Schulgesetz, LGBl. Nr. 34/1988, geregelt.





Novelle LGBl. Nr. 3/2001:

Nach § 26 Abs. 1 sind Einrichtungen auch dann bewilligungspflichtig, wenn sie nicht ganzjährig betrieben werden. Weiters sollen auch mittlerweile entstandene alternative Formen von Einrichtungen, wie - etwa die Erlebnispädagogik berücksichtigende - nicht ortsfeste Formen der Pädagogik der Bewilligung bedürfen. § 26 verwendet daher den Begriff der „stationären“ Einrichtung nicht mehr.



Der Abs. 2 regelt die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung. Ihnen kommt wegen der Verantwortung, die die Betreiber der stationären Einrichtung hinsichtlich Pflege und Erziehung der ihnen übergebenen Minderjährigen tragen, große Bedeutung zu.

Die im Abs. 3 vorgesehene regelmäßige, mindestens einmal jährlich stattzufindende Überprüfung durch die Landesregierung soll sicherstellen, dass die stationären Einrichtungen den Erziehungs- und Betreuungserfordernissen der untergebrachten Minderjährigen ständig entsprechen.



Novelle LGBl. Nr. 3/2001:

§ 26 Abs. 3 konkretisiert, in welchen Fällen die Erteilung eines Mängelbehebungsauftrages zulässig ist. Es muss sich um behebbare Mängel handeln und das Wohl des Minderjährigen darf nicht unmittelbar gefährdet sein. Andernfalls wäre die Bewilligung zu widerrufen.

Die Widerrufsbestimmungen wurden - den bisher in der Praxis gewonnen Erfahrungen entsprechend - erweitert und im § 26 Abs. 6 zusammengefasst. Zusätzlich wurde als Tatbestand für das Erlöschen der Bewilligung eine mehr als zwei Jahre dauernde Betriebseinstellung einer Einrichtung vorgesehen.

§ 26 Abs. 7 bestimmt, was im Falle des Widerrufs einer Bewilligung mit den Minderjährigen, die in der Einrichtung untergebracht waren, zu geschehen hat.





§ 27

Jugenderholungsheime



(1)	Jugenderholungsheime sind Einrichtungen, die zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen zum Zweck eines Erholungsaufenthaltes bestimmt sind, regelmäßig betrieben und nicht in Form eines gastgewerblichen Beherbergungsbetriebes geführt werden.



(2)	Der Träger eines Jugenderholungsheimes hat die Aufnahme des Betriebes der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel  das Jugenderholungsheim liegt, mindestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.



(3)	Jugenderholungsheime unterliegen der Aufsicht durch die Bezirksverwaltungsbehörde. § 26 Abs. 3 dritter Satz, 4, 5 und 6 lit. b bis e gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Widerrufes der Bewilligung die Untersagung des weiteren Betriebes des Jugenderholungsheimes tritt, bis der Grund für die Untersagung nicht mehr besteht.





Zu § 27 : 

Der Erholungsfürsorge dienen Einrichtungen wie Jugenderholungsheime und Ferienlager. 

Die Bestimmungen gelten lediglich für Jugenderholungsheime. Ferienlager sind weder anzeige- noch bewilligungspflichtig. Sie erfahren daher im TJWG keine Regelung. Dem liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Ferienlager Veranstaltungen sind, die im Unterschied zu den Jugenderholungsheimen nicht an einen bestimmten Ort bzw. an ein speziell Zwecken der Erholungsfürsorge gewidmetes Gebäude gebunden sind (etwa Zeltlager), und sich außerdem nach kurzer Zeit wieder auflösen, sodass den Familien bzw. Erziehungsberechtigten, denen ohnedies mit der Reform des Jugendwohlfahrtsrechtes ein erhöhtes Maß an Verantwortung für ihre Kinder übertragen worden ist, durchaus zugemutet werden kann, zu entscheiden, ob und wem sie ihr Kind für ein Ferienlager überlassen. 

Die Jugenderholungsheime unterscheiden sich von den stationären Einrichtungen dadurch, dass die Minderjährigen nicht auf Dauer, sondern nur für relativ kurze Zeit untergebracht werden. 

Die im Abs. 2 vorgesehene Anzeigepflicht ermöglicht der Bezirksverwaltungsbehörde die Ausübung des Aufsichtsrechtes nach Abs. 3. Da die Anzeige schriftlich erfolgen muss, genügt die Aufnahme einer Niederschrift nach § 14 AVG 1950 bei der Behörde nicht. 

Der im Abs. 3 vorgesehene Mängebehebungsauftrag sowie die Untersagung des weiteren Betriebes des Jugenderholungsheimes haben in Bescheidform zu erfolgen.



Novelle LGBl.Nr. 3/2001:

§ 27 definiert im Abs. 1 die Jugenderholungsheime insoferne, als die gastgewerblichen Beherbergungsbetriebe im Interesse einer kostensparenden Verwaltung nicht mehr als Jugenderholungsheime gelten.





�8.	Abschnitt

Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt





§ 28

Mitwirkung



(1)	Das Land Tirol kann die Besorgung von nichthoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt, mit Ausnahme der Vermittlung der Annahme an Kindes Statt in das Ausland, Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt, die für den betreffenden Aufgabenbereich nach § 29 anerkannt sind, übertragen. Die Übertragung erfolgt durch schriftlichen Vertrag zwischen dem Land Tirol und der betreffenden Einrichtung.



(2)	Der Abschluss eines Vertrages nach Abs. 1 ist im Boten für Tirol kundzumachen. In der Kundmachung sind jedenfalls die be�treffende Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt, die ihr übertragenen Aufgaben, der örtliche Wirkungsbereich und die voraussichtliche Dauer der Übertragung anzugeben. Wird ein Vertrag nach Abs. 1 aufgelöst, so ist dies ebenfalls im Boten für Tirol kundzumachen.



Zu § 28:

Nach § 7 des TJWG konnte die Landesregierung Organisationen der freien Jugendwohlfahrtspflege, soweit sie dazu bereit waren, nach Maßgabe ihrer Satzungen zur Mitarbeit in der Jugendwohlfahrtspflege heranziehen. Diese Mitarbeit soll nach den Materialien zum Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 noch verstärkt werden, allerdings mit der Einschränkung, dass nicht mehr Stellen der freien Wohlfahrtspflege ganz allgemein, denn diese betätigen sich auch in anderen Bereichen der Sozialarbeit, sondern nur mehr Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt zur Erfüllung der Aufgaben herangezogen werden dürfen. Die damit verbundene Spezialisierung ist einerseits im Zusammenhang mit der erforderlichen fachlichen Ausrichtung der Tätigkeit zu sehen, andererseits sollen dadurch die Träger der Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt nicht durch die Besorgung anderer Aufgaben abgelenkt werden. Die Übertragung beschränkt sich ausschließlich auf die Erfüllung „nicht hoheitlicher“ Aufgaben der öffentlichen Ju�gendwohlfahrt. Es sind dies also jene Aufgaben, die im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung durchzuführen sind: etwa das Anbieten von sozialen Diensten nach dem 2. Abschnitt, die Mitwirkung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung nach dem 3. Abschnitt, die Vermittlung von Pflegeplätzen (§ 18), die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt (§ 25), ausgenommen jene in das Ausland, die ausschließlich der Landesregierung vorbehalten bleibt.





§ 29

Anerkennung von Einrichtungen der

freien Jugendwohlfahrt



(1)	Die Landesregierung hat eine Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt auf Antrag ihres Trägers mit schriftlichem Bescheid als zur Erfüllung bestimmter nichthoheitlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt im Bereich eines politischen Bezirkes oder mehrerer politischer Bezirke geeignet anzuerkennen, wenn auf Grund ihrer Ausstattung und des ihr zur Verfügung stehenden Personals eine ordnungsgemäße Besorgung der betreffenden Aufga�ben gewährleistet ist. Vor der Entscheidung über einen solchen Antrag ist der Jugendwohlfahrtsbeirat zu hören.



(2)	Die Landesregierung hat die nach Abs. 1 anerkannten Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt in angemessenen Zeitabständen daraufhin zu überprüfen, ob ihre Eignung weiterhin gegeben ist. Der Träger einer anerkannten Einrichtung der freien Jugendwohlfahrt hat wesentliche Änderungen in der Ausstattung und beim Personal der Einrichtung unverzüglich der Landesregierung mitzuteilen.



(3)	Die Landesregierung hat die Anerkennung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht mehr gegeben sind.



Zu § 29:

Von der Übertragung von Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt auf Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt durch Vertrag nach § 28 zu unterscheiden ist die Anerkennung der Einrichtungen als Akt der Hoheitsverwaltung, die mit Bescheid erfolgt. Wie bereits zu § 28 ausgeführt, setzt die Übertragung der Aufgaben auf die Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt deren Anerkennung im betreffenden Aufgabenbereich voraus. Der im Abs. 3 vorgesehene Widerruf der Anerkennung hat ebenfalls in Bescheidform zu ergehen.





�9.	Abschnitt

Organisatorische Bestimmungen





§ 30

Jugendwohlfahrtsbeirat



(1)	Zur Beratung der Landesregierung in den Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt ist beim Amt der Tiroler Landesregierung ein Jugendwohlfahrtsbeitrat einzurichten.



(2)	Dem Jugendwohlfahrtsbeirat gehören an:

a)	das nach der Geschäftsverteilung der Landesregierung �			für das Jugendwohlfahrtswesen 	zuständige Mitglied 	�			der Landesregierung,	

b)	der Vorstand der nach der Geschäftseinteilung des 	�			Amtes der Tiroler Landesregierung für das 		�			Jugendwohlfahrtswesen zuständigen Abteilung,

c)	der Vorstand der nach der Geschäftseinteilung des 	�			Amtes der Tiroler Landesregierung für die 			�			außerschulische Jugendbetreuung zuständigen 		�			Abteilung,

d)	drei Vertreter der Bezirksverwaltungsbehörden,

e)	drei Vertreter der Wissenschaft,

f)	drei Vertreter der Einrichtungen der freien Jugend-		�			wohlfahrt in Tirol,

g)	ein Vertreter der Justiz,

h)	ein Vertreter des Tiroler Gemeindeverbandes,

i)	ein Vertreter des Tiroler Berufsverbandes Diplomierter �			Sozialarbeiter,

j)	der Kinder- und Jugendanwalt,

		k)	der Vorsitzende der Landesschülervertretung.



(3)	Die Mitglieder nach Abs. 2 lit. d bis i werden von der Landesregierung für die Dauer der Gesetzgebungsperiode des Landtages bestellt. Für jedes dieser Mitglieder ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder haben auch nach dem Ablauf ihrer Amtsdauer die Geschäfte bis zur Bestellung der neuen Mitglieder und Ersatzmitglieder weiterzuführen. Der Jugendwohlfahrtsbeirat hat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter zu wählen.



(4)	Ein Mitglied des Jugendwohlfahrtsbeirates nach Abs. 2 lit. d bis i scheidet vorzeitig aus durch

a)	 Widerruf der Bestellung,

b)	 Verzicht auf die Mitgliedschaft.



Die Landesregierung hat die Bestellung zu widerrufen, wenn ein Mitglied oder Ersatzmitglied drei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt ferngeblieben ist. Der Verzicht auf die Mitgliedschaft ist schriftlich zu erklären. Er wird mit dem Einlangen der Verzichtserklärung beim Amt der Tiroler Landesregierung unwiderruflich und, wenn in der Verzichtserklärung nicht ein späterer Zeitpunkt für das Wirksamwerden angegeben ist, wirksam. Scheidet ein Mitglied oder Ersatzmitglied vorzeitig aus, so ist für den Rest der Amtsdauer ein neues Mitglied bzw. Ersatzmitglied zu bestellen.



(5)	Der Jugendwohlfahrtsbeirat ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mindestens sieben weitere Mitglieder oder Ersatzmitglieder anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.



(6)	Die Mitglieder nach Abs. 2 lit. e, f, g, h, i und k haben gegenüber dem Land Tirol Anspruch auf Ersatz der notwendigen Barauslagen und der Reisekosten nach den für Landesbeamte der Dienstklasse VIII geltenden Vorschriften. Sie haben ferner Anspruch auf eine angemessene Vergütung für ihre Mühewaltung. Die Landesregierung hat die Höhe dieser Vergütung durch Verordnung entsprechend dem Zeitaufwand festzusetzen.



(7)	Auf die Ersatzmitglieder ist Abs. 6 nur anzuwenden, wenn sie in Vertretung von Mitgliedern tätig werden.



(8)	Die Kanzleigeschäfte des Jugendwohlfahrtsbeirates hat die nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregie�rung für das Jugendwohlfahrtswesen zuständige Abteilung zu be�sorgen.



(9)	Die Landesregierung hat durch Verordnung für den Jugendwohlfahrtsbeirat eine Geschäftsordnung zu erlassen, die insbesondere Vorschriften über die Einberufung zu den Sitzungen und deren Durchführung, über die Aufnahme von Niederschriften über den Gang und das Ergebnis der Beratungen und über die fallweise Beiziehung von Sachverständigen zu enthalten hat.





Zu § 30:

Wegen der Vielschichtigkeit und Komplexität der Probleme der Jugendwohlfahrt muss der Landesregierung zu ihrer Beratung ein entsprechendes Gremium von Fachleuten zur Seite gestellt werden. Es ist daher die Schaffung eines Jugendwohlfahrtsbeirates vorgesehen. Die Landesrechtsordnung kennt mehrfach die Einrichtung von Beiräten, (vgl. etwa die Jagdbeiräte nach dem Tiroler Jagdgesetz, den Sozialhilfebeirat nach dem Tiroler Sozialhilfegesetz, den Naturschutzbeirat nach dem Tiroler Naturschutzgesetz etc.). Nach der Lehre sind Beiräte nicht zur selbständigen hoheitlichen Besorgung von Verwaltungsaufgaben berufen. Sie haben kein Imperium, ihre Tätigkeit wirkt in der Regel überhaupt nicht nach außen. Sie dienen vielmehr der Vorbereitung der Willensbildung der Verwaltung.

Ihre Aufgabe besteht regelmäßig in der Beratung der Verwaltungsbehörden, denen sie beigegeben sind, wobei es sowohl um die Bereitstellung von Sachverstand als auch um die Darstellung von Interessengesichtspunkten gehen kann (vgl. Antoniolli-Koja, All�gemeines Verwaltungsrecht, S. 331 ff.).

Der Jugendwohlfahrtsbeirat soll die Landesregierung in den Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt beraten. Der Lehre entsprechend ist also auch der Jugendwohlfahrtsbeirat weder amtlicher noch nichtamtlicher Sachverständiger im Sinne des § 52 Abs. 1 oder 2 AVG 1950. Das schließt aber nicht aus, dass die Behörde unter den Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 AVG 1950 einzelne Mitglieder des Beirates als nichtamtliche Sachverständige heranzieht und beeidet, denn zur Abgabe eines Gutachtens kann (von Ausnahmen abgesehen) nur eine physische Person berufen sein.

Im § 29 Abs. 1 ist vor der Entscheidung über einen Antrag auf Anerkennung von Einrichtungen der freien Jugendwohlfahrt die Anhörung des Jugendwohlfahrtsbeirates zwingend vorgesehen. Hier hat die Behörde jedenfalls nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung die Stellungnahme des Beirates entsprechend zu würdigen. Eine Bindung an diese erfolgt jedoch nicht.

Eine fachliche Beratung der Landesregierung durch den Jugendwohlfahrtsbeirat wird aber auch in anderen Angelegenheiten der öffentlichen Jugendwohlfahrt unumgänglich sein: etwa bei den Aufgaben nach § 5 und bei der Festlegung von Art und Umfang des Angebotes an sozialen Diensten.





Novelle LGBl.Nr.3/2001:

Laut Abs. 2 lit. k wird der Jugendwohlfahrtsbeirat um den Vorsitzenden der Landesschülervertretung erweitert, um einen großen Teil jenes Altersbereiches direkt zu vertreten, zu dessen Wohl der Jugendwohlfahrtsbeirat eingerichtet ist.

Der Vorsitzende der Landesschülervertretung kommt aus dem Gremium der Landesschulsprecher der allgemeinbildenden höheren Schulen, der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen und der Berufsschulen. Seine Bestellung und Funktionsdauer werden durch Bundesgesetz geregelt. Er bedarf keiner Bestellung durch die Landesregierung.

Durch die Aufnahme des Abs. 2 lit. k in das Zitat erhält der Vorsitzende der Landesschülervertretung auch einen Anspruch auf Ersatz der notwendigen Barauslagen und der Reisekosten.





§ 31

Zuständigkeit



(1)	Unbeschadet der in diesem Gesetz festgelegten Zuständigkeit zur Besorgung behördlicher Aufgaben sind die dem Land Tirol nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben von der Landesregierung und den Bezirksverwaltungsbehörden nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 zu besorgen.







(2)	Der Landesregierung obliegen:

a)	die Aufgaben nach § 5,

b)	die Vorsorge für die Errichtung und den Betrieb von 	�			stationären Einrichtungen nach § 6,

c)	die Aufgaben nach § 8 Abs. 2 und 3,

d)	die Vorsorge für die Bereitstellung der sozialen 	�			Dienste nach dem 2. Abschnitt und der 			�			Beratungsdienste nach § 19,

e)	die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt in das 	�			Ausland.



(3)	Im Übrigen obliegt die Besorgung der dem Land Tirol nach diesem Gesetz zukommenden Aufgaben den Bezirksverwaltungsbehörden.



(4)	Die Besorgung jener Aufgaben, die nach anderen Rechtsvor�schriften dem Jugendwohlfahrtsträger zukommen, obliegt ebenfalls den Bezirksverwaltungsbehörden.



Zu § 31:

Soweit die zu besorgenden Aufgaben hoheitlicher Natur sind, wird bereits bei den jeweiligen materiellrechtlichen Bestimmungen die zuständige Behörde festgelegt. § 31 teilt die übrigen Aufgaben auf die Landesregierung und die Be�zirksverwaltungsbehörden nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 auf.

Die Aufzählung der von der Landesregierung zu besorgenden Aufgaben erfolgt dabei taxativ, jene der Bezirksverwaltungsbehörde in Form einer Generalklausel (Abs. 3).

Der Abs. 4 trägt der Tatsache Rechnung, dass in anderen Rechtsvorschriften, etwa im ABGB, dem Jugendwohlfahrtsträger Aufgaben zur Besorgung zugewiesen werden. Aus § 3 ergibt sich zwar, dass in Tirol Jugendwohlfahrtsträger das Land Tirol ist. Es ergibt sich aus dieser Bestimmung aber noch nicht, welche Organisati�onseinheit des Landes diese Aufgaben zu besorgen hat. Der Abs. 4 bestimmt hiefür die Bezirksverwaltungsbehörde.







§ 32

Örtliche Zuständigkeit

der Bezirksverwaltungsbehörden



(1)	Für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung sowie für die Vermittlung von Pflegeplätzen und der Annahme an Kindes Statt ist jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren Sprengel der Minderjährige seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.



(2)	Für die Durchführung des Verfahrens zur Erteilung oder zum Widerruf der Pflegebewilligung oder der Bewilligung für Tagesmütter und Tagesväter ist jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren Sprengel die Pflegeeltern (Pflegepersonen) bzw. die Tagesmutter und der Tagesvater ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Für die Durchführung des Verfahrens zur Erteilung oder zum Widerruf der Bewilligung für Tagesbetreuungseinrichtungen ist jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren Sprengel die Tagesbetreuungseinrichtung betrieben wird.



(3)	Bei Gefahr im Verzug ist jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren Sprengel das Ereignis eingetreten ist, das Anlass für eine Maßnahme der öffentlichen Jugendwohlfahrt ist. Nach Einleitung der erforderlichen Maßnahme obliegt der weitere Vollzug jener Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel die Erziehungsberechtigten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.



Zu § 32:

Während die sachliche Zuständigkeit die Frage beantwortet, welche Aufgaben eine Behörde zu besorgen hat, definiert die Lehre die örtliche Zuständigkeit als die normative Beziehung einer bestimmten Rechtssache zu einem bestimmten Gebiet (vgl. dazu auch Walter-Mayer, Grundriss des österreichischen Verwaltungsver- fahrensrechts4, S. 33).

Anknüpfungspunkte zur Ermittlung der örtlich zuständigen Be�zirksverwaltungsbehörde ist jeweils der gewöhnliche Aufenthalt, sei es des Minderjährigen (Abs. 1), der Pflegeeltern (Pflegepersonen) bzw. der Tagesmutter (Abs. 2), sei es der Erziehungsberechtigten (Abs. 3). Ausgenommen davon sind nur jene Fälle, bei denen Gefahr im Verzug besteht. Hier richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach dem Ort, an dem das Ereignis eingetreten ist, das Anlass für die Maßnahme der öffentlichen Jugendwohlfahrt war.

Der Begriff „gewöhnlicher Aufenthalt“ richtet sich nach § 66 Abs. 1 JN. Auf die diesbezüglichen Ausführungen zu § 4 Abs. 1 wird verwiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der § 32 auch nicht die örtliche Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde regelt, soweit diese nach den Bestimmungen des ABGB einschreitet. Diesbezüglich ent�hält § 215a ABGB eine eigene Regelung.

Novelle LGBl.Nr. 3/2001 zu § 32 Abs. 2:

Die Neuregelung der Tagesbetreuung im § 24 erfordert diesbezüglich eine Festlegung bzw. Anpassung der örtlichen Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden.





�10.	Abschnitt

Schluss-, Straf- und Übergangsbestimmungen





§ 33

Geschlechtsspezifische Bezeichnung



Soweit in diesem Gesetz für die Bezeichnung von Funktionen die männliche Form verwendet wird, ist für den Fall, dass eine Frau eine solche Funktion innehat, für die Bezeichnung der Funktion die entsprechende weibliche Form zu verwenden. Dies gilt umgekehrt auch für die Funktionen, für deren Bezeichnung in diesem Gesetz die weibliche Form verwendet wird.





§ 34

Abgabenfreiheit



Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind von den landesgesetzlich geregelten Abgaben befreit.



Zu § 34:

Nach § 1 Abs. 1 des Tiroler Verwaltungsabgabengesetzes, LGBl. Nr. 24/1968, haben in den Angelegenheiten der Landesverwaltung die Parteien für die Verleihung von Berechtigungen oder für sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse liegende Amtshandlungen der Behörden Verwaltungsabgaben zu entrichten, sofern die Freiheit von derlei Abgaben nicht ausdrücklich durch Gesetz festgesetzt ist.



§ 34 dieses Gesetzes sieht die Befreiung von den Verwaltungsabgaben bei Amtshandlungen (z.B. Erlassung von Bescheiden) nach diesem Gesetz vor. Damit erfolgt einerseits eine Anlehnung an die Bestimmung des § 38 Abs. 2 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989, die als unmittelbar anzuwendendes Bundesrecht die Befrei�ung von den Verwaltungsabgaben des Bundes festlegt, andererseits eine Fortsetzung der früheren Rechtslage nach § 38 TJWG.



Nicht übernommen wird jedoch die Befreiung von durch Landesvorschriften vorgesehenen Gebühren, da solche im Bereich der Jugendwohlfahrt nicht anfallen. Bezüglich der Befreiung von Eingaben an den Jugendwohlfahrtsträger in Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt von den Stempel- und Rechtsgebühren nach dem Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267, wird auf die Bestimmung des § 38 Abs. 1 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 verwiesen. �



§ 35

Strafbestimmungen



(1)	Eine Verwaltungsübertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer

a)	 die Verschwiegenheitspflicht nach § 7 oder § 8 Abs. 3 	�		 verletzt,

b)	 unbefugt oder gegen Entgelt Pflegeplätze vermittelt,

c)	 ein Pflegekind unter 16 Jahren ohne die nach § 20 		�		 Abs. 1 erforderliche Bewilligung aufnimmt,

d)	 ohne Bewilligung nach § 24 Abs. 2 die Tätigkeit als 		�		 Tagesmutter (Tagesvater) ausübt oder eine 			�	 	 Tagesbetreuungseinrichtung führt,

e)	 zur unbefugten Tagesbetreuung vermittelt,

f)	 unbefugt oder gegen Entgelt die Annahme an Kindes 	�		 Statt vermittelt,

g)	 eine Einrichtung im Sinne des § 26 Abs. 1 ohne die 		�		 nach dieser Bestimmung erforderliche Bewilligung  		�		 betreibt,

h) der Anzeigepflicht für den Betrieb eines Jugend-		�		 erholungsheimes nach § 27 Abs. 2 nicht nachkommt,

i)	 den Verpflichtungen nach § 22 Abs. 2, § 24 Abs. 3 		�		 zweiter Satz in Verbindung mit § 26 Abs. 4, § 26 		�		 Abs. 4 und § 27 Abs. 3 in Verbindung mit § 26 Abs. 4 	�		 nicht nachkommt.

Der Versuch ist strafbar.



(2)	Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 lit. a bis e, g, h und i sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 1.450,- Euro, jene nach Abs. 1 lit. f mit einer Geldstrafe bis zu 36.330,- Euro zu ahnden.



(3)	Die Geldstrafen fließen dem Land Tirol für Zwecke der Ju�gendwohlfahrt zu.





Zu § 35:

Im Unterschied zur früheren Rechtslage ist hinsichtlich der Ver�waltungsübertretungen als Strafmittel grundsätzlich nur mehr die Verhängung von Geldstrafen vorgesehen. Damit wird der in der Verwaltungsstrafgesetz-Novelle 1987, BGBl. Nr. 516, zum Ausdruck gebrachten Intention einer Zurückdrängung der Freiheitsstrafe Rechnung getragen. Lediglich für die unbefugte Vermittlung der Annahme an Kindes Statt wird wegen der besonderen Sozialschädlichkeit dieser Tat eine besondere Strafdrohung vorgesehen.

Dem im Abs. 1 des § 35 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 zum Ausdruck gebrachten Willen des Grundsatzgesetzgebers, die Wirksamkeit der Strafbestimmungen davon abhängig zu machen, dass die Straftat nicht nach anderen Bestimmungen mit einer strengeren Strafe bedroht ist, wird einerseits dadurch Rechnung getragen, dass der Strafkatalog des Abs. 1 nur solche Verhaltensweisen zu Straftatbeständen erklärt, die ohnedies nach keiner anderen Bestimmung der Verwaltungsrechtsordnung mit einer strengeren Strafe bedroht sind, und andererseits eine Subsidiarität gegenüber gerichtlich strafbaren Handlungen angeordnet wurde.

Die Intention des Gesetzes geht auch davon aus, dass sein Schwergewicht nicht in der Bestrafung, sondern im Sinne einer modernen Sozialarbeit, in der Zusammenarbeit zwischen Jugendwohlfahrtsträger und Bevölkerung als Grundlage für eine erfolgreiche Tätigkeit liegen soll.

Weiters wird eine spezielle Widmung der eingehobenen Geldstrafen für Zwecke der Jugendwohlfahrt festgelegt. Andernfalls würden nämlich die Strafbeträge nach der Bestimmung des § 15 VStG 1950 dem Land für Zwecke der Sozialhilfe zufließen.

Änderungen durch Novelle LGBl. 3/2001:

Im Abs. 1 wird der Katalog an Straftatbeständen insoferne erweitert, als nicht nur die unbefugte, sondern auch die entgeltliche Vermittlung von Pflegeplätzen (lit. b) bzw. der Annahme an Kindes Statt (lit. f) strafbar sein soll. Die lit. d und e sehen Staftatbestände im Zusammenhang mit der Neuregelung der Tagesbetreuung im § 24 vor. Die lit. g berücksichtigt, dass § 26 nicht mehr nur die stationären Einrichtungen sondern auch die nicht ortsfesten Einrichtungen einer Bewilligungspflicht unterwirft. Die lit. i erfährt eine  legistische Anpassung insofern, als der novellierte § 24 Abs. 3 zweiter Satz hinsichtlich der Aufsicht nicht mehr auf § 22, sondern auf § 26 Abs. 4 verweist. Dem wird hier Rechnung getragen.

Durch die Neugestaltung des Katalogs an Straftatbeständen kommt es ab der lit. d zu einer Verschiebung der einzelnen litera, die im Abs. 2 entsprechend berücksichtigt wird. Weiters wird die Obergrenze der Geldstrafe von bisher ATS 10.000,- auf 1.450,- Euro erhöht, um dem zwischenzeitlich eingetretenen Geldwertverlust Rechnung zu tragen.





§ 36

Übergangsbestimmungen



(1)	Auf die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes anhängigen Verfahren und Maßnahmen sind die Bestimmungen dieses Gesetzes anzuwenden.



(2)	Erziehungshilfen nach den §§ 24 und 25 des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes, LGBl.Nr. 28/1955, ohne anderweitige Unterbringung des Minderjährigen und die Erziehungsaufsicht nach § 26 des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes, LGBl.Nr. 28/1955, sind als Unterstützung der Erziehung nach § 13 dieses Gesetzes, Erziehungshilfen nach den §§ 24 und 25 des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes, LGBl.Nr. 28/1955, mit anderweitiger Unterbringung des Minderjährigen und die Fürsorgeerziehung nach § 27 des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes, LGBl.Nr. 28/1955, sind als volle Erziehung nach § 14 dieses Gesetzes weiterzuführen.



(3)	Die nach dem Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl.Nr. 28/1955, erteilten Bewilligungen zur Übernahme in fremde Pflege sowie zur Errichtung und zum Betrieb von Heimen für Pflegekinder bleiben aufrecht. Für die Aufsicht über die betreffenden Pflegekinder und Heime gilt jedoch dieses Gesetz.



Zu § 36:

Fachliche Gesichtspunkte und die Grundsätze einer modernen Sozi�alarbeit erfordern es, einerseits für eine Absicherung bestehender Maßnahmen und Hilfestellungen, andererseits für ein vor allem im Interesse des Minderjährigen aber auch der für ihn Verantwortlichen liegendes nahtloses Ineinandergreifen der zu treffenden Hilfen vorzusorgen, um Unterbrechungen bereits eingeleiteter Entwicklungsabläufe zu vermeiden. Zu diesem Zwecke enthält der § 36 die notwendigen Übergangsbestimmungen.

Der Abs. 1 bezieht sich auf anhängige Administrativverfahren und Maßnahmen.

Der Abs. 2 leitet wegen der gänzlichen Neuordnung der Erzie�hungsfürsorge die Erziehungsmaßnahmen nach dem TJWG, LGBl. Nr. 28/1955, abgestimmt auf ihren Inhalt, in das nach dem 3. Abschnitt vorgesehene System der Hilfen zur Erziehung über. So sollen alle bisher getroffenen Maßnahmen, die nicht mit einer Fremdunter�bringung verbunden waren, als Unterstützung der Erziehung, jene, die mit einer Fremdunterbringung verbunden waren, als volle Erziehung fortgeführt werden.

Mit den Abs. 1 und 2 wird die Grundsatzbestimmung des § 43 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989 ausgeführt. Von einer Ausführung der Bestimmung über anhängige Verwaltungsstrafverfahren wird jedoch im Hinblick auf § 1 Abs. 2 VStG 1950 abgesehen. Der Abs. 3 fügt eine zusätzliche Übergangsregelung bezüglich erteilter Pflegebewilligungen, Bewilligungen zur Errichtung und zum Be�trieb von Heimen von Pflegekindern sowie der Aufsicht über die Pflegekinder und Heime an.



§ 37

In-Kraft-Treten



(1)	Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1991 in Kraft.



Gleichzeitig tritt das Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl.Nr. 28/1955, in der Fassung des Gesetzes LGBl.Nr. 32/1967 außer Kraft.



Zu § 37:

Der Abs. 1 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes. Der Abs. 2 legt im Sinne einer formellen Derogation fest, welche bestehenden Gesetze gleichzeitig außer Kraft treten.

�III. Verordnung der Landesregierung vom 23. Mai 1991 über die Geschäftsordnung des Jugendwohlfahrtsbeirates, LGBl. Nr. 44/1991



Auf Grund des § 30 Abs. 9 des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes, LGBl.Nr. 18/1991, wird verordnet:





§ 1

Rechte der Mitglieder und der

Ersatzmitglieder



(1)	Die Mitglieder des Jugendwohlfahrtsbeirates sind berechtigt, an den Sitzungen des Jugendwohlfahrtsbeirates teilzunehmen und zu allen in der Tagesordnung vorgesehenen Angelegenheiten Anträge und Anfragen zu stellen. Die Ersatzmitglieder haben diese Rechte nur, wenn sie ein Mitglied im Falle seiner Verhinderung vertreten.



(2)	Auf die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Jugendwohlfahrtsbeirates findet § 7 Abs.1 Z. 1 bis 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl.Nr. 51, sinngemäß Anwendung.







§ 2

Einberufung zu den Sitzungen



(1)	Der Vorsitzende hat den Jugendwohlfahrtsbeirat nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich, und überdies binnen zwei Wochen dann einzuberufen, wenn mindestens fünf Mitglieder des Jugendwohlfahrtsbeirates dies unter Angabe des Grundes schriftlich verlangen.



(2)	Die Mitglieder des Jugendwohlfahrtsbeirates sind zu den Sitzungen unter Bekanntgabe der vom Vorsitzenden festzulegenden Tagesordnung mindestens zehn Tage vor der Sitzung schriftlich einzuladen. Ist ein Mitglied verhindert, so hat es unverzüglich den Vorsitzenden davon zu verständigen. Der Vorsitzende hat daraufhin das Ersatzmitglied unter Bekanntgabe der Tagesordnung zur Sitzung einzuladen.

(3)	Der Vorsitzende hat zu den Sitzungen Auskunftspersonen und Sachverständige zur Beratung beizuziehen, wenn es der Jugendwohlfahrtsbeirat beschließt.







§ 3

Beschlussfähigkeit



(1)	Der Jugendwohlfahrtsbeirat ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und mindestens sieben weitere Mitglieder oder deren Ersatzmitglieder anwesend sind.



(2)	Der Jugendwohlfahrtsbeirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.







§ 4

Durchführung der Sitzungen



(1)	Der Vorsitzende hat am Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit des Jugendwohlfahrtsbeirates festzustellen.



(2)	Der Jugendwohlfahrtsbeirat fasst seine Beschlüsse auf Grund eines Antrages eines anwesenden Mitgliedes. Über die Anträge ist in der vom Vorsitzenden zu bestimmenden Reihenfolge der Anträge abzustimmen.



(3)	Die Abstimmung erfolgt durch Erheben der Hand. Die Abstimmung hat geheim mittels Stimmzettel zu erfolgen, wenn es der Vorsitzende anordnet oder wenn es mindestens fünf der anwesenden Mitglieder oder Ersatzmitglieder verlangen.



(4)	Der Vorsitzende hat darauf zu achten, dass die Sitzungen in Ruhe und Ordnung abgewickelt und die Bestimmungen der Geschäftsordnung eingehalten werden.

§ 5

Aufnahme von Niederschriften



(1)	Über die Sitzungen des Jugendwohlfahrtsbeirates sind Niederschriften aufzunehmen. Die Niederschrift hat jedenfalls zu enthalten:	

a)		die Namen der Anwesenden,

b)		Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung,

c)		die Tagesordnung,

d)		alle in der Sitzung gestellten Anträge und das Ergebnis 	�			der Beratungen, insbesondere den genauen Wortlaut �			der gefassten Beschlüsse unter Anführung des 		�			Abstimmungsergebnisses.



(2)	Die Mitglieder, die einem Beschluss nicht zugestimmt haben, können verlangen, dass dies namentlich in der Niederschrift festgehalten wird.



(3)	Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen.





§ 6

Kanzleigeschäfte



Die Kanzleigeschäfte des Jugendwohlfahrtsbeirates hat die nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung für das Jugendwohlfahrtswesen zuständige Abteilung zu besorgen. Sie hat auch einen Schriftführer und die notwendigen Sachbehelfe bereitzustellen.





§ 7

Geschlechtsspezifische Bezeichnung



Soweit in dieser Verordnung für die Bezeichnung von Funktionen die männliche Form verwendet wird, ist für den Fall, dass eine Frau eine solche Funktion innehat, für die Bezeichnung der Funktion die entsprechende weibliche Form zu verwenden.

�

§ 8

In-Kraft-Treten



Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.









�IV.	Verordnung der Landesregierung vom 16. Oktober 2001 über die Vergütung für die Mühewaltung der Mitglieder des Jugendwohlfahrtsbeirates, LGBl. Nr. 101/2001





Auf Grund des § 30 Abs. 6 des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes, LGBl.Nr. 18/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 18/2001, wird verordnet:





§ 1

Den Mitgliedern des Jugendwohlfahrtsbeirates nach § 30 Abs. 2 lit. e, f, g, h, i und k des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes gebührt für ihre Mühewaltung eine Vergütung von € 28,-, einem aus diesem Kreis gewählten Vorsitzenden von �€ 40,- je Sitzung.





§ 2

Die Vergütungen nach § 1 sind vom Land Tirol am Ende eines jeden Jahres von Amts wegen an die anspruchsberechtigten Mitglieder des Jugendwohlfahrtsbeirates auszuzahlen.





§ 3

(1)	Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. �

(2) 	Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landesregierung über die Vergütung für die Mühewaltung der Mitglieder des Jugendwohlfahrtsbeirates, LGBl. Nr. 45/1991, außer Kraft.





V.	Verordnung der Landesregierung vom 16. November 2004 über die Festsetzung des Pflegegeldes (Pflegegeldverordnung), �LGBl. Nr. 92/2004



Aufgrund des § 23 Abs. 2 des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes 2002, LGBl. �Nr. 51, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 49/2003 wird verordnet:





§ 1

Das Pflegegeld besteht aus dem Unterhalt (für die materiellen Bedürfnisse des Pflegekindes), dem Erziehungsgeld (für die Mühewaltung der Pflegeeltern bzw. Pflegepersonen) und dem Ausstattungsbeitrag.



































�§ 2



(1)	Unterhalt und Erziehungsgeld werden für jedes Pflegekind wie folgt festgesetzt:



�Unterhalt�€�Erziehungs-�geld  €�Summe�€��a) bis zum vollendeten dritten Lebensjahr monatlich�128,10�202,65�330,75��b) vom vollendeten dritten bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr monatlich�162,75�202,65�365,40��c) vom vollendeten sechsten bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr monatlich�210,00�202,65�412,65��d) vom vollendeten zehnten bis zum vollendeten 15. Lebensjahr monatlich�241,50�202,65�444,15��e) vom vollendeten 15. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit monatlich�283,50�202,65�486,15��

Der jeweils höhere Betrag gebührt mit Beginn des Monats, in dem das maßgebliche Lebensjahr vollendet wird.



In den Monaten März und September gebührt den Pflegeeltern (Pflegepersonen) für jedes Pflegekind für die jeweils davor liegenden sechs Monate ein zusätzliches Pflegegeld in der Höhe des Eineinhalbfachen des monatlich zur Auszahlung gelangenden Pflegegeldes. Hat das Pflegeverhältnis durch späteren Beginn und/oder frühere Beendigung nicht den gesamten Zeitraum von sechs Monaten gedauert, so gebührt der aliquote Anteil.



Pflegeeltern (Pflegepersonen) ist anlässlich der erstmaligen Übernahme des Pflegekindes ein Ausstattungsbeitrag von 240,45 Euro zu gewähren.







§ 3

(1)	Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft.



(2)	Gleichzeitig tritt die Pflegegeldverordnung, LGBl. Nr. 115/2001, außer Kraft.

�VI.	Bundesgesetz vom 15. März 1989, mit dem Grundsätze über die Mutterschafts-, Säuglings- und Jugendfürsorge aufgestellt und unmittelbar anzuwendende Vorschriften in diesem Bereich erlassen werden (Jugendwohlfahrtsgesetz 1989 - JWG), BGBl. Nr. 161/1989 (Auszug), i.d.F.�BGBl. I Nr. 53/1999, BGBl. I Nr. 135/2000 und BGBl. I Nr. 112/2003.









ZWEITER TEIL





Unmittelbar anzuwendendes Bundesrecht

Amtshilfe



§ 36. Die Organe des Bundes, der Länder, der Gemeindeverbände, der Gemeinden und die Träger der Sozialversicherung sind im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs dem Jugendwohlfahrtsträger bei der Vollziehung seiner Aufgaben zur Hilfe verpflichtet.





Mitteilungspflicht



§ 37. 	(1) Die Behörden, besonders soweit sie für Einrichtungen zur Betreuung und zum Unterricht von Minderjährigen zuständig sind, und die Organe der öffentlichen Aufsicht haben den Jugendwohlfahrtsträgern alle bekanntgewordenen Tatsachen mitzuteilen, die zur Vollziehung der Jugendwohlfahrt erforderlich sind.



		(2) Ergibt sich für in der Begutachtung, Betreuung und Behandlung Minderjähriger tätige Angehörige eines medizinischen Gesundheitsberufes sowie für in der Jugendwohlfahrt tätige oder beauftragte Personen, die auf Grund berufsrechtlicher Vorschriften zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, der Verdacht, dass Minderjährige misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden sind, haben sie, sofern dies zur Verhinderung einer weiteren erheblichen Gefährdung des Kindeswohles erforderlich ist, dem Jugendwohlfahrtsträger Meldung zu erstatten.





		(3) Soweit die Wahrnehmungen der in der Jugendwohlfahrt tätigen oder beauftragten Personen, die auf Grund berufsrechtlicher Vorschriften zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, drohende oder sonstige bereits eingetretene Gefährdungen des Kindeswohls betreffen, sind diese zur Mitteilung an den Jugendwohlfahrtsträger berechtigt, soweit die Wahrnehmungen Minderjährige betreffen und die Information der Abwendung oder Beseitigung der Gefährdung dient. Weitergehende Ausnahmen von bestehenden Verschwiegenheitspflichten bleiben unberührt.



		(4) Wirkt ein Minderjähriger oder ein ihm gegenüber Unterhaltspflichtiger im Einzelfall an der Ermittlung seiner Einkommens- oder Vermögensverhältnisse nicht ausreichend mit, so haben die Träger der Sozialversicherung und die Arbeitgeber auf Ersuchen des Jugendwohlfahrtsträgers über das Versicherungs- oder Beschäftigungsverhältnis der Genannten Auskunft zu geben.









Befreiung von der Pflicht zur Entrichtung �öffentlicher Abgaben

�§ 38.	(1) Eingaben an den Jugendwohlfahrtsträger in Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt, ausgenommen Anträge gemäß den §§ 15 Abs. 3, 22 und 24 Abs. 3, sowie Vereinbarungen gemäß § 39 sind von den Stempel- und Rechtsgebühren befreit.



		(2) Die Verhandlungsschriften, Beurkundungen und Ausfertigungen, die in den Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt vom Jugendwohlfahrtsträger errichtet oder beurkundet werden, sind von den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit.



Vereinbarungen über die Kosten der vollen Erziehung



§ 39. Vereinbarungen über das Tragen oder den Ersatz von Kosten der vollen Erziehung (§ 33), die mit dem Jugendwohlfahrtsträger geschlossen und von ihm beurkundet werden, haben die Wirkung eines gerichtlichen Vergleiches.







Gerichtliches Verfahren zur Bestimmung der�Kosten der vollen Erziehung



§ 40. Soweit eine Vereinbarung über das Tragen und den Ersatz der Kosten der vollen Erziehung (§ 33) nicht zustande kommt, entscheidet über entstandene wie künftig laufend entstehende Kosten, auch vor Fälligkeit des Ersatzanspruchs, unabhängig vom Alter des Kindes, auf Antrag des Jugendwohlfahrtsträgers das Pflegschaftsgericht im Verfahren außer Streitsachen. Die Regelungen über das Unterhaltsverfahren sind dabei anzuwenden. Ein Kostenersatz findet nicht statt.





Befugnis zur Beurkundung und Beglaubigung



§ 41. (1) Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft sowie damit im Zusammenhang stehende Erklärungen hat jeder Jugendwohlfahrtsträger zu beurkunden und zu beglaubigen.



		(2) Der Jugendwohlfahrtsträger hat Ausfertigungen der von ihm beurkundeten Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft zu einem unehelichen Kind sowie damit im Zusammenhang stehender Erklärungen und der ihm dafür übergebenen beglaubigten Erklärungen der zuständigen Personenstandsbehörde, gegebenenfalls auch dem zuständigen Jugendwohlfahrtsträger zu übermitteln.



		(3) Erklärungen über die Zustimmung zur Annahme an Kindes statt eines minderjährigen Kindes und damit im Zusammenhang stehende Erklärungen hat jeder Jugendwohlfahrtsträger zu beurkunden und zu beglaubigen. Hat der Jugendwohlfahrtsträger eine solche Zustimmung beurkundet, so hat er auch ihren Widerruf zu beurkunden. Auf Ersuchen des zuständigen Jugendwohlfahrtsträgers oder des Gerichtes ist diesen eine beglaubigte Abschrift der Erklärung zu übermitteln. 
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